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Bürgerbeteiligungsmodelle für erneuerbare Energien 
Eine Begriffsbestimmung aus finanzwirtschaftlicher Perspektive‡ 

Lars Holstenkamp§, Heinrich Degenhart** 

März 2013 

Zusammenfassung: 
Der Energiesektor befindet sich infolge von Liberalisierung, aufgrund klimapolitischer Anforderungen und 
als Reaktion auf Bedrohungen der Energiesicherheit in einem grundlegenden Wandel. Erneuerbaren Energien 
wird in Szenarien künftiger Energieversorgung eine erheblich größere Bedeutung beigemessen als derzeit. 
Neben technischen Problemen müssen insbesondere auch organisatorische und finanzielle Fragen gelöst 
werden. Eine Form der Organisation stellen Bürgerbeteiligungsmodelle dar. 
In Forschungsarbeiten und in der Praxis werden dieser Begriff und verwandte Termini allerdings mit unter-
schiedlichen Inhalten belegt, zudem in verschiedenen Kontexten verwendet. Im vorliegenden Beitrag wird 
daher eine Arbeitsdefinition – primär aus finanzwirtschaftlicher Perspektive – für den Terminus Bürgerbe-
teiligungsmodell präsentiert. Dabei werden einige Diskussionskontexte beleuchtet. 

Schlüsselwörter: Bürgerbeteiligung, erneuerbare Energien, Finanzierung, Organisation 

Abstract: 
Because of liberalization, in response to climate change policy and as a reaction to threads of energy securi-
ty the energy sector finds itself in a process of fundamental change. Renewable energies are ascribed a 
much greater importance than currently. Besides technical problems especially organizational and financial 
questions have to be solved. One type of organization for the deployment of renewable energies are citizen 
participation schemes. 

                                                        
‡  Bei der Darstellung wird an einigen Stellen auf Ergebnisse von Experteninterviews zurückgegriffen, die im Rahmen des For-

schungsvorhabens „Neue Chancen zur Finanzierung der Erzeugung Erneuerbarer Energien in landwirtschaftlichen Betrieben, 
Teil 1: Bestandsaufnahme“, unterstützt aus Mitteln des Förderungsfonds der Landwirtschaftlichen Rentenbank, sowie des 
Vorhabens „Finanzierungslösungen für Innovation und Nachhaltige Entwicklung im Energiebereich“, gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung unter Kennziffer 16I1602, durchgeführt wurden. Darüber hinaus finden Er-
kenntnisse aus Interviews zweier Methodenseminare Eingang in diese Arbeit. Untersuchungen zu genossenschaftlichen An-
sätzen bei Bürgerwindparks wurden von der Genossenschaftsstiftung unterstützt. Im Rahmen des Projektes „EnERgioN - Er-
zeugung, Speicherung und Vermarktung von Erneuerbaren Energien in der Region Nord“, unterstützt aus den Mitteln des Eu-
ropäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen, sowie einem von der Wissenschaftsför-
derung der Sparkassen-Finanzgruppe e. V. und der Leuphana Universität Lüneburg finanzierten Forschungsvorhaben werden 
die Arbeiten aktuell fortgeführt. Ergänzend kann auf Ergebnisse studentischer Arbeiten zurückgegriffen werden. Frühere 
(Kurz-)Fassungen von Teil II finden sich in Degenhart/Holstenkamp (2011) sowie Degenhart et al. (2011). 

 Arbeiten zu Energiegenossenschaften wurden und werden z. T. in Kooperation mit Jakob Müller, Universität Erfurt, durchge-
führt. So befindet sich eine Datenbank zu Energiegenossenschaften in Deutschland im Aufbau. Erweiterungen um andere 
Rechtsformen sind mit Blick auf die Beteiligungsmodelle von Stadtwerken bereits angelegt. Unterstützung bei ersten Recher-
chen hat Stefanie Ulbrich geleistet, der an dieser Stelle ebenso gedankt sei wie Anneka Grunert, Mark Harré, Markus Looft, 
Nils Rückheim und Alexander Sohl für die Hilfe beim Datenbankaufbau. Einige Interviews wurden durch Mark Harré durchge-
führt und transkribiert. Für inhaltliche Anregungen und die Diskussion der Inhalte des Arbeitspapiers sei Jörg Radtke ge-
dankt. Die Verantwortung für die Inhalte liegt ausschließlich bei den Verfassern. 

§  Dipl.-Volkswirt Lars Holstenkamp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen 
(IBFR), Professur für Finanzierung und Finanzwirtschaft, Leuphana Universität Lüneburg. 

**  Prof. Dr. Heinrich Degenhart ist Professor für Finanzierung und Finanzwirtschaft am Institut für Bank-, Finanz- und Rech-
nungswesen (IBFR) der Leuphana Universität Lüneburg. 
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However, the term is connected with different contents and used in different contexts. In this contribution, a 
working definition of the term citizen participation scheme from a financial perspective is provided where 
some of the discussion contexts are illuminated. 

Keywords: Citizen participation, community energy, renewable energies, financing, organization 
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I. Wandel im Energiesektor und Bürgerbeteiligungsmodelle 

Der Energiesektor befindet sich weltweit in einem grundlegenden Wandel. Neben der Liberalisierung der 
Energiemärkte in vielen Ländern, die mit dem Ziel vorgenommen wurde bzw. wird, die Bereitstellung von 
Strom und Wärme effizienter zu gestalten,1 sind insbesondere zwei Auslöser zu nennen: 
 Im Zuge der Diskussionen um den Klimawandel wird verstärkt über die ökologische Verträglichkeit der 

Energieproduktion nachgedacht.2 
 Infolge steigender Preise fossiler Energieträger und eines zunehmenden Wettstreits um Ressourcen bei 

abnehmenden Mengen wird vermehrt über die Sicherheit und Sicherung der Energieversorgung disku-
tiert.3 

Zur Frage, wie eine nachhaltige Entwicklung im Energiebereich erreicht werden kann, differieren die Ansich-
ten. Als Konfliktpunkte seien an dieser Stelle beispielhaft die Nutzung der Atomenergie (Kernspaltung, Kern-
fusion), die Entwicklung und der Einsatz der CO2-Abscheidung und CO2-Speicherung (Carbon Capture and 

Storage, CCS) oder der Streit zwischen Verfechtern einer dezentralen Energieproduktion und Befürwortern 
des überwiegenden Einsatzes von Großkraftwerken genannt. In allen Szenarien zur künftigen Energieversor-
gung wird allerdings von einem größeren Anteil erneuerbarer Energien ausgegangen.4 Auf Bundes- wie auf 
europäischer Ebene wurden entsprechende politische Zielsetzungen verabschiedet: Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 
des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) sollen bis 2020 
35 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Die Europäische Union 
(EU) hat eine Richtlinie verabschiedet, in der das Ziel festgelegt wird, den Anteil regenerativer Energien am 
Energiemix der EU auf 20 Prozent zu erhöhen (vgl. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2009/28/EG). In einzelnen Stu-
dien werden auch Szenarien für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien entwickelt.5 
Ein Blick in die Geschichte erneuerbarer Energien zeigt, dass sich in vielen Kontexten ökologisch engagierte 
Bürgerinnen und Bürger und/oder von alternativen Energietechnologien begeisterte Personen zusammenge-
tan haben, um die Entwicklung dieser Formen der Energiegewinnung voranzutreiben. Bereits früher, nämlich 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurden als Instrument der Selbsthilfe insbesondere in ländlichen 
Regionen in Deutschland Elektrizitätsgenossenschaften gegründet.6 Derzeit werden Bürgerbeteiligungsmo-
delle u. a. unter dem Aspekt der Schaffung von Akzeptanz diskutiert.7 Dies illustriert, dass die Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern im Energiesektor keineswegs eine neue Erscheinung ist und dass mit diesen 
Beteiligungen unterschiedliche Funktionen verbunden sein können, auf die unten näher eingegangen wird. 
Damit geraten organisatorische und finanzwirtschaftliche Überlegungen in den Blick, die den Wandel im 
Energiesektor – in Wechselwirkung mit technischen Innovationen – kennzeichnen. Im (Erneuerbare-)Ener-
gien-Sektor etablierten Finanzierungsformen wie der Projektfinanzierung, der Unternehmensfinanzierung 
durch Energieversorgungsunternehmen oder geschlossenen Fonds, die sich als „Investoren-orientierte“, 
„Kapital(-geber)-orientierte“ oder kurz auch „kapitalistische“ Finanzierungsmodelle zusammenfassen lie-
ßen, steht eine Reihe „partizipativer“ oder „demokratischer“ Finanzierungsformen gegenüber.8  
Änderungen in der Finanzierungsstruktur, insbesondere auch bei den Kapitalgebern bzw. allgemein den an 
der Finanzierung beteiligten Akteuren, die Ursachen dieser Änderungen und ihre Implikationen gilt es im 

                                                        
1  Vgl. z. B. Joskow (2008); Armstrong/Sappington (2006). 
2  Vgl. den Sonderbericht der Working Group III des International Panel on Climate Change (IPCC): Edenhofer et al. (2011). 
3  Vgl. z. B. Yergin (2006); Umbach (2010). 
4  Zu den Konfliktpunkten vgl. beispielsweise das Schwerpunktheft der Zeischrift „Technikfolgenabschätzung – Theorie und 

Praxis“ (TATuP) 19, Nr. 3. Unterschiedliche Szenarien finden sich bei Prognos AG et al. (2010); Prognos AG/Öko-Institut e. V. 
(2009); DLR et al. (2010). 

5  Vgl. z. B. SRU (2010) für den Zeitraum bis 2050. 
6  Für einen Überblick vgl. z. B. Holstenkamp (2012) und die darin angegebene Literatur. 
7  Vgl. z. B. Schweizer-Ries et al. (200X); Warren/McFadyen (2010); Wüstenhagen et al. (2007). 
8  In ähnlicher Weise wird in der genossenschaftswissenschaftlichen Literatur zwischen „investor-owned firms“ und „cooperati-

ves“ unterschieden; vgl. z. B. Berry (1994); Gentzoglanis (1997). 
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Rahmen finanzwirtschaftlicher Analysen näher zu untersuchen. Ein notwendiger erster Schritt dabei ist die 
genauere begriffliche Fassung partizipativer Finanzierungs- und Organisationsformen. 

II. Zielsetzungen, methodisches Vorgehen und Gliederung des Arbeitspa-
piers 

Die Notwendigkeit einer Begriffsbestimmung ergibt sich aus mehreren Gründen:9 So zeigt ein Blick in die 
Literatur, dass eine Abgrenzung Kapitalgeber-orientierter und demokratischer Finanzierungsansätze nicht 
immer leicht ist. Zudem ist nicht jede kooperative Organisationsform als Bürgerbeteiligungsmodell einzu-
stufen. Oft wird der Terminus des Bürgerbeteiligungsmodells normativ aufgeladen. Darüber hinaus sind in 
der Literatur unterschiedliche Begriffe mit ähnlichen bzw. verwandten Begriffsinhalten zu finden, was eine 
wissenschaftliche Kommunikation erschwert. Daher wird in den Abschnitten V-VII aus den Begriffsbestand-
teilen eine Arbeitsdefinition hergeleitet, die sich in weiteren Forschungsarbeiten als fruchtbar erweisen 
muss.10 Aus der Diskussion der Begriffsinhalte und der möglichen Funktionen, die (finanzielle) Bürgerbetei-
ligungsmodelle einnehmen können, lassen sich theoretische und empirische Anknüpfungspunkte für ein 
Forschungsprogramm zu Bürgerbeteiligungsmodellen ableiten, die an dieser Stelle allerdings nur angedeu-
tet und nicht vertieft werden. 
Die Arbeit basiert im Wesentlichen auf einer Recherche und Auswertung vorhandener Literatur zu Bürgerbe-
teiligungen an Erneuerbaren-Energien-Vorhaben. Darüber hinaus wurden im Rahmen mehrerer Forschungs-
projekte Experteninterviews durchgeführt,11 die an dieser Stelle eher illustrativ für den vorliegenden Zweck 
herangezogen werden, da sie nicht mit dem Ziel der Begriffsbestimmung und Exploration von Funktionen 
von Bürgerbeteiligungsmodellen geführt wurden. 
Daten zur Anzahl und zu den Finanzierungsvolumina und -formen von Bürgerbeteiligungsmodellen im Be-
reich erneuerbarer Energien sind den Verfassern nicht bekannt. Dies erschwert Abschätzungen zur Häufig-
keit bestimmter Varianten, etwa der Mobilisierung von Eigenkapital im Zusammenhang mit spezifischen 
Unternehmensformen (z. B. eingetragene Genossenschaft, eG; Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 
Compagnie Kommanditgesellschaft, GmbH & Co. KG; Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR). Eine bessere 
Datengrundlage für die Analyse bestehender und historischer Bürgerbeteiligungen ist folglich eine offene 
Forschungsaufgabe. Für historische Annäherungen liegen unterschiedliche Arbeiten zur Entwicklung des 
Erneuerbare-Energien-Sektors vor, auf die partiell zurückgegriffen wird. 
Im Folgenden wird zunächst auf mögliche Funktionen von Bürgerbeteiligungsmodellen eingegangen. Damit 
wird eine theoretische Grundlage für die Definition des Begriffs gelegt, auf die im Rahmen der Erläuterun-
gen zu den Begriffsbestandteilen in den Abschnitten V-VII immer wieder zurückgegriffen wird. Bei den Aus-
führungen zu den Begriffen Bürger, Beteiligung und Modell werden zum einen politikwissenschaftliche, z. T. 
soziologische, zum anderen finanzwirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Perspektiven eingenommen 
und miteinander in Beziehung gesetzt. Daraus wird abschließend eine Arbeitsdefinition entwickelt. 

                                                        
9  Siehe hierzu die folgenden Abschnitte. 
10  Damit ist eine der Adäquatsbedingungen einer Explikation genannt – vgl Poser (2001), S. 40 – , über deren Erfüllung erst im 

Nachhinein entschieden werden kann. Bei dem hier eingeschlagenen Weg der Begriffsbestimmung handelt es sich um eine 
intensionale Definition. Vgl., auch für die Schwächen einer solchen Vorgehensweise, z. B. Poser (2001), S. 94. 

11  Die Interviews hatten im Wesentlichen einen systematisierenden Charakter bzw. dienten der Erschließung weiterer Informati-
onen im Rahmen von Fallstudien. Einige Ergebnisse sind in Degenhart/Holstenkamp (2010, 2011) sowie Degenhart et al. 
(2011) dokumentiert. 
Für eine Typologie von Experteninterviews vgl. z. B. Bogner/Menz (2009); zur Methode des Experteninterviews allgemein vgl. 
auch die anderen Beiträge in Bogner et al. (2009) oder Gläser/Laudel (2010); grundlegend: Meuser/Nagel (1991). 
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III. Funktionen von Bürgerbeteiligungsmodellen – Ein kurzer Überblick 
über mögliche theoretische Anknüpfungspunkte 

Im Allgemeinen sind mehrere Definitionen von Begriffen möglich. Eine „richtige“ Definition gibt es nicht. 
Vielmehr hängt die Wahl der Definition von der Theorie, die mit Hilfe der definierten Begriffe beschrieben 
werden soll, ab.12 Im vorliegenden Kontext kommen als theoretischer Hintergrund insbesondere die Funktio-
nen in Frage, die Bürgerbeteiligungsmodelle einnehmen oder einnehmen sollen, bzw. die Motive des Einsat-
zes von Bürgerbeteiligungsmodellen, welche es näher wissenschaftlich zu untersuchen gilt.13 
Partizipation kann im Allgemeinen verschiedene Funktionen erfüllen. Renn (2005) unterscheidet in diesem 
Zusammenhang: 

 die Erweiterung der Wissensbasis;14 
 die Ermittlung der Präferenzen von Nichtregierungsorganisationen und betroffenen Bevölkerungstei-

len;15 

 das faire Aushandeln von Ressourcen (procedural equity);16 

 die normative Absicherung kollektiver Entscheidungen;17 

 die Gestaltung der eigenen Lebenswelt.18 

Newig (2011) fasst die Motive für die Nutzung partizipativer Verfahren unter den Stichworten Emanzipation, 
Legitimität und Effektivität zusammen. Nimmt man beide Ansätze zusammen, so sollte eine Arbeitsdefiniti-
on helfen, Theorien zu beschreiben, die einen Zusammenhang zwischen Bürgerbeteiligungsmodellen und 
Emanzipation (Gestaltung der eigenen Lebenswelt), Legitimität (Verfahrensgerechtigkeit, normative Absi-
cherung kollektiver Entscheidungen) und/oder Effektivität (inkl. Erweiterung der Wissensbasis, Präferenzer-
mittlung) herstellen. Ergänzend lässt sich der Begriff der sozialen Akzeptanz von Technologien und Projekten 
hinzufügen,19 der für Analysen von Legitimität, aber auch Effektivität bedeutsam ist. Aus ökonomischer Per-
spektive stellt sich zugleich die Frage der Effizienz der gewählten Organisationsformen.20 Bei einer finanz-
wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist auch die Mobilisierung und Bündelung von Kapital von Relevanz. 
Damit ist kein in sich geschlossener, konsistenter theoretischer Rahmen umrissen. Vielmehr werden mit den 
genannten Begriffen – allesamt wiederum definitionsbedürftig – unterschiedliche theoretische Zugänge und 
Fragestellungen angedeutet, die in weiteren Forschungsarbeiten zu präzisieren wären. Gleichwohl sollte die 
im Folgenden zu entwickelnde Arbeitsdefinition des Begriffs Bürgerbeteiligungsmodell grundsätzlich die 
Möglichkeit eröffnen, die benannten Zusammenhänge theoretisch zu beschreiben und damit eine Basis für 
empirische Untersuchungen liefern. Daher wird auf einzelne Punkte in den weiteren Ausführungen näher 
eingegangen. Die hier genannten Funktionen oder Motive von Bürgerbeteiligungsmodellen und mögliche 
Interaktionen werden im Anschluss an die Begriffsklärung detaillierter beleuchtet. 

                                                        
12  Vgl. Chalmers (2007), S. 87-89. 
13  Siehe zum Begründungszusammenhang ausführlicher Kapitel III, Abschnitt B. 
14  Hier verweist er auf Gregory/McDaniels (2005), S. 189 f. Für den Bereich der Technologieentwicklung vgl. auch Garud/Karnøe 

(2003). 
15  Mit Verweis auf Creighton (1983). 
16  Für ökonomische Perspektiven aus dem Bereich der Spieltheorie vgl. z. B. Bolton/Ockenfels (2006); Chlaß et al. (2008). 
17  Vgl. Habermas (1992); Chambers (1992); Webler (1999). 
18  Vgl. Barber (1984). 
19  Vgl. z. B. Wüstenhagen et al. (2007). 
20  Zum ökonomischen Effizienzbegriff und unterschiedlichen Kritiken hieran vgl. z. B. Sturn et al. (2002), zu Grundlagen des 

ökonomischen Effizienzbegriffs, insbesondere dem Pareto-Kriterium; Alewell/Schott (2009), für eine Diskussion des Effizienz-
begriffs in der ökonomischen Analyse des Rechts; Richter/Furubotn (2010), S. 578-581, zu adaptiver Effizienz im Anschluss 
an North (1990, 2005); Möller/Schaltegger (2005) und Dyllick/Hockerts (2002), mit Erweiterungen auf ökologische bzw. Nach-
haltigkeitsdimensionen. 
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IV. Bürgerbeteiligungsmodell und verwandte Termini 

Eine allgemein anerkannte Definition dessen, was unter einem Bürgerbeteiligungsmodell zu verstehen ist, 
gibt es in der Praxis nicht. Die Vielzahl unterschiedlicher Termini, die für ähnliche Phänomene verwendet 
werden, legt zudem nahe, dass es sich beim hier betrachteten Sachverhalt um ein Bündel verwandter sozia-
ler Phänomene handelt. 
Eine Durchsicht der Literatur zeigt, dass in einigen Arbeiten nicht näher präzisiert wird, was unter dem Be-
griff der Bürgerbeteiligung zu verstehen ist. Es konkurrieren zudem weite und enge Begriffsverwendungen.21 
Walker et al. (2007) zeigen am Beispiel des Vereinigten Königreichs, dass der Terminus – hier: community 

energy – mitunter strategisch genutzt und daher gedehnt wird.22 
Generell besteht bei einer sehr weiten Begriffsauslegung die Gefahr, dass der vielfach positiv konnotierte 
Terminus von unterschiedlichen Akteuren als Marketinginstrument vereinnahmt wird. Eine Bewertung der 
möglichen Funktion von Bürgerbeteiligungsmodellen wird auch dann erschwert, wenn unklar bleibt, inwie-
weit andere Formen der Beteiligung – etwa solche, die sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unter-
nehmens oder an die Kunden eines Stadtwerkes richten, oder Biogasgemeinschaftsanlagen von Landwirten 
– unter dem Terminus zu subsumieren sind. Wird dies offen gelassen, verliert der Begriff an analytischer 
Schärfe. 
Für wissenschaftliche Untersuchungen von Bürgerbeteiligungsmodellen für erneuerbare Energien ist es 
daher notwendig, eine möglichst präzise Bestimmung des Begriffs vorzunehmen. Angesichts der Vielfalt an 
unterschiedlichen Ansätzen, die im Erneuerbare-Energien-Sektor existieren und von denen bestehende wis-
senschaftliche Untersuchungen im Regelfall ausgehen, und wegen der unterschiedlichen disziplinären Zu-
gänge dieser Analysen dürfte eine trennscharfe Definition jedoch schwierig sein. Hier wird primär eine fi-
nanzwirtschaftliche Herangehensweise verfolgt. Ein interdisziplinärer Zugang und eine Verständigung auf 
eine einheitliche Strukturierung der Bürgerbeteiligungsmodelle wären jedoch perspektivisch wünschenswert. 
Es gibt eine Reihe von Studien zu partizipativen Ansätzen im Bereich erneuerbarer Energien, in denen ver-
schiedene, zum Teil überlappende Konzepte verwendet werden. Der Bürgerbegriff taucht auf 
o in den Termini Bürgerbeteiligungsmodell ([local] citizen participation scheme) und Bürgerkraftwerk, 
o im Zusammenhang mit einzelnen Formen erneuerbarer Energien: Bürgerwindparks (citizen-owned wind 

farms; local citizen wind farms), Bürgerwindkraftanlagen, Bürgersolaranlagen und Bürgersolarparks 
sowie 

o mit Verweis auf die Unternehmensform: Bürgerenergie-, Bürgersolar- oder Bürgerfotovoltaikgenossen-
schaft.23 

Der Partizipationsgedanke wird betont in participatory business scheme.24 Auf die Gemeinschaft stellen in 
der angelsächsischen bzw. englischsprachigen Literatur ab: community ownership, community energy oder 
community power, insbesondere mit Blick auf die Windenergie (community wind, community-owned wind).25 
Dabei wird unterschieden in eine „community of interest“ und eine „community of locality“.26 Die Organisa-
tionsform betonen die Begriffe co-operative ownership und Windgenossenschaften (wind co-operatives).27 
Auf den geografischen Fokus verweisen Begriffe wie local ownership oder local investment,28 aber auch die 

                                                        
21  Vgl. z. B. die – nicht abschließende – Auflistung in Westermann/Huffmann (2010), die in reine Anlageprodukte und Unter-

nehmensbeteiligungen unterscheiden, aber keine explizite Definition liefern. 
22  Vgl. Walker et al. (2007), S. 74-77. 
23  Vgl. Westermann/Huffmann (2010); Enzensberger/Fichtner/Renz (2003); Mautz/Byzio/Rosenbaum (2008), S. 54-60; Heiska-

nen et al. (2008), S. 21. 
24  Vgl. Bolinger (2001), S. 1. 
25  Vgl. Universität Flensburg/CE Wind/IBSH (2007); Walker et al. (2007); Bolinger (2001; 2010); Bolinger et al. (2004); Gipe 

(1996; 2007); Lantz/Tegen (2009); Toke (2005); Hinshelwood (2001); Kubert (2004); Kildegaard/Myers-Kuykindall (2006); 
Gsänger (2009). 

26  Vgl. z. B. Walker (2008); Hinshelwood/Tawe (2000). 
27  Vgl. Christianson (2005). 
28  Vgl. Khan (2004), S. 18; Quantin et al. (2003). 
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oben bereits erwähnten local citizen participation schemes bzw. local citizen wind farms. Zuletzt taucht der 
Begriff des grassroots power auf.29 Dabei wird ein basisdemokratisches Element hervorgehoben. 
Mit diesen Begriffen werden jeweils verschiedene Aspekte besonders betont: die Zielgruppe bzw. Akteure 
(Bürgerinnen und Bürger – citizens, civic – bzw. die Gemeinschaft – community); die regionale bzw. kom-
munale/lokale Komponente (local, locality); die Beteiligung (participation), demokratische Teilhabe (de-

mocracy) oder basisdemokratische Organisation (grassroots); den Beteiligungsprozess bzw. das Eigentum 
(ownership), wobei der englische Begriff im übertragenen Sinn auch die Übernahme von Verantwortung bzw. 
das sich Zueigenmachen bezeichnen kann. Die Termini legen zugleich Anknüpfungen an demokratietheoreti-
sche Überlegungen und Diskussionen nahe, zu Analysen bürgerschaftlichen Engagements – hier im Ener-
giebereich, genauer im Segment erneuerbarer Energien –, im normativen Sinne bejahend oder kritisch re-
flektierend, die Grenzen betonend. Als Problemanzeige sei hier etwa auf die Diagnose eines postdemokrati-
schen Stadiums und der Illusion demokratischer Rechte, die der Einzelne ausüben könnte,30 oder auf die 
Zuschreibung einer „multiplen Demokratie“31 mit Problemen wie der Gefahr eines Partikularismus verwiesen. 
Hierauf wird im Rahmen der Diskussion des Forschungsprogrammes näher einzugehen sein. 
Der Begriff des Bürgerbeteiligungsmodells ist nach Ansicht der Autoren ein eher allgemeiner, übergreifender 
Terminus, weswegen er hier gewählt wurde. Durch die Betonung des Partizipationsgedankens werden jedoch 
einige kooperative Finanzierungsansätze, z. B. Biogasgemeinschaftsanlagen, ausgenommen. Je nach Inter-
pretation – hierauf wird im Folgenden näher eingegangen – besteht mehr oder weniger stark ein Span-
nungsfeld zu kommunalem oder staatlichem Engagement (municipal/state-owned energy companies). Auf 
der anderen Seite stehen Investitionen privater, renditeorientierter Investoren (investor-owned companies). 
Der Terminus des Bürgerbeteiligungsmodells ist insofern ein für unterschiedliche Explorationen offener, aber 
nicht zu weiter Begriff, dessen konkreter Inhalt im Kontext der Errichtung und des Betriebs von Erneuerba-
ren-Energien-Anlagen zu spezifizieren ist. Je nach Fragestellung bietet es sich ferner an, die unterschiedli-
chen Ausprägungen zu typologisieren und ggf. die Analyse auf bestimmte Unterformen zu beschränken. 
Ansatzpunkte für eine Systematisierung werden im Folgenden im Zusammenhang mit einer ersten Be-
griffsannäherung kurz diskutiert. 

V. Anmerkungen zum Bürgerbegriff 

A. Vom polités zum Weltbürger 

In einem ersten Schritt geht es darum, eine Arbeitsdefinition des Begriffs des Bürgerbeteiligungsmodells zu 
entwickeln. Eine Möglichkeit der Annäherung an eine Bestimmung des Begriffs besteht darin, das Wort in 
seine Bestandteile zu zerlegen: Bürger, Beteiligung und Modell. Die beiden ersten Begriffsbestandteile wer-
den hier jeweils aus primär politikwissenschaftlicher und historischer Perspektive sowie aus einem finanz-
wirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Blickwinkel betrachtet. Dabei richtet der Bürgerbegriff zu-
nächst den Fokus auf das Objekt, die zu beteiligende Bürgerin und den zu beteiligenden Bürger (top down), 
bzw. auf das Subjekt des Handelns, nämlich die Kapital gebenden32 Bürgerinnen und Bürger (bottom up). 
Der Beteiligungsbegriff dagegen verweist auf das Verhältnis der Akteure zueinander. Im Folgenden geht es 
daher zunächst darum, die Akteure („Bürger“) und ihre Rolle bzw. Funktion zu beschreiben. 
Begriffsgeschichtlich können dabei verschiedene Termini und damit verbundene inhaltliche Zuschreibun-
gen, z. T. theoretische Konzeptionen, unterschieden werden: vom polités der antiken griechischen Stadtstaa-
ten (genauer: Athens), dem civis Romanus des römischen Reiches, dem mittelalterlichen burgher, dem ci-

toyen und bourgeois zur civil society und dem Weltbürger. Dass die Unterscheidungen nicht nur aus etymo-

                                                        
29  Vgl. Christianson (2005), S. 1. 
30  „Post-Democracy“ (Crouch 2004). 
31  Nolte (2012), S. 22. 
32  Hier wird eine Einschränkung auf die finanzwirtschaftliche Perspektive vorweggenommen; siehe auch die Ausführungen zum 

Beteiligungsbegriff. 
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logischer und historischer Perspektive von Interesse sein können, sondern auch zur Konkretisierung dessen, 
was ein Bürgerbeteiligungsmodell im Bereich erneuerbarer Energien ausmacht, sei am Beispiel des Be-
griffspaares citoyen und bourgeois verdeutlicht:33 
Bourgeois stammt, genauso wie „Bürger“, von bourg bzw. Burg, was im Mittelalter auch eine Stadt bezeich-
nete. Nicht allein die räumlich-territoriale Zuordnung, sondern auch die Rechtsfähigkeit und ökonomische 
Stellung entschieden über die Anerkennung des Bürgertitels. Als bourgeoisie wird das (vermögende) Bürger-
tum bezeichnet, soweit es vorwiegend Partikularinteressen verfolgt. Dem stand der citoyen als Staatsbürger 
gegenüber, d. h. eine natürliche Person mit politischen Rechten, insbesondere Wahlrechten, die sich dem 
Gemeinwohl verpflichtet fühlt.34 In neueren Arbeiten wird der Begriff mitunter ausgeweitet auf juristische 
Personen („corporate citizens“).35 Man kann mit Höffe (2004) auch von zwei bzw. drei verschiedenen Rollen 
oder von Dimensionen des Bürgerbegriffs sprechen, jenen des Staatsbürgers (citoyen) und des Wirtschafts-
bürgers (bourgeois), ergänzt um derjenigen des Weltbürgers (cosmopolite) im Zusammenhang mit globalen 
Herausforderungen. Kennzeichen des Bürgerbegriffs in allen drei Dimensionen ist eine Ausrichtung auf öf-
fentliche Angelegenheiten, die res publica, nicht primär auf private Interessen.36 Für die Definition des Bür-
gerbeteiligungsmodells ist hierin ein Hinweis auf den Zweck des Zusammenschlusses bzw. der Beteiligung, 
aus Sicht der Bürgerin/des Bürgers das Anlagemotiv zu sehen. Rein auf individuelle Renditemaximierung 
ausgerichtete Verbünde ohne gesellschaftliches, politisches Gestaltungsziel37 dürften nicht als Bürgerbetei-
ligungen einzustufen sein. 
Damit liegen zwei Grundkonzeptionen des Bürgerbegriffs vor: In republikanischer Tradition und kommunita-
ristischen Ansätzen wird der Bürgerbegriff (citoyen) mit politischen Partizipationsrechten und einer Gemein-
wohlorientierung verknüpft, während in liberaler Tradition stärker die Abwehrrechte des Bürgers (bourgeois) 
gegenüber dem Staat betont werden.38 In beiden Fällen stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen 
Bürgerin/Bürger und Staat, aber auch zwischen Bürgerin/Bürger und Markt. So kann man den Bürgerbegriff 
auch in einen Gegensatz zum Staat und zum Markt setzen. Der Ruf nach einem verstärkten zivilgesellschaft-
lichen Engagement,39 der Blick auf kooperative Organisationsformen,40 die Entwicklung einer économie soci-

ale (et solidaire)41 – all dies ist ein Ausdruck für die Suche nach alternativen Steuerungsmechanismen, ein 
tertium jenseits von Markt und Staat, nicht zuletzt infolge der jüngsten Finanzkrise. Eine solche Abgrenzung 
erschiene auch vor dem Hintergrund der historischen Entwicklungen im Energiesektor durchaus plausibel: 
Erneuerbare Energietechnologien wurden zunächst nicht zuletzt durch Solar- und Windpioniere weiterentwi-
ckelt, die sich explizit gegen die großen Energiekonzerne und die staatliche Energiepolitik wandten.42 Für die 
Begriffsbestimmung des „Bürgerbeteiligungsmodells“ hieße dies, dass all diejenigen Ansätze, bei denen 
überwiegend öffentliche Akteure beteiligt sind bzw. bei denen die Partizipation über öffentliche Institutionen 
läuft, auszuschließen wären. Dies verstellt aber möglicherweise den Blick auf Prozesse der Co-Produktion43 
von Gütern und Dienstleistungen durch öffentliche, gewinnorientierte wirtschaftliche und zivilgesellschaftli-
che Akteure. Die Verortung der einzelnen Bürgerbeteiligungsmodelle und die Motivation der Teilnehmenden 
und Teilhabenden sollte insofern nicht am Anfang der Forschung stehen, nicht durch eine Begriffsbestim-

                                                        
33  Vgl., auch zum Folgenden, Baringhorst et al. (2007), S. 9-14. 
34  Vgl. Messelken (2002). 
35  Vgl. z. B. Matten/Crane (2005); Carroll (1998). 
36  So auch Newig (2011), S. 486, mit Blick auf den Begriff der politischen Partizipation; siehe hierzu die Ausführungen unten. 
37  Dieses Gestaltungsziel muss – um einem kritischen Einwand zu entgegnen – keineswegs „edel“ sein. Der Gestaltungswille 

sollte lediglich über das einzelne Projekt oder Unternehmen hinausgehen. 
38  Vgl. aber zum Kosmopolitismus die Ausführungen unten, A.3. 
39  Vgl. hierzu die oben näher ausgeführten Überlegungen mit Rückgriff auf partizipative Demokratietheorien. 
40  Vgl. z. B. Theurl/Schweinsberg (2004). 
41  Vgl. hierzu z. B. Defourny (2009); Münkner (1995). 
42  Dies gilt wenigstens dort, wo eine Vielfalt ein Akteuren inkrementell an Innovationen mitgewirkt hat; zu einer solchen Strate-

gie der „bricolage“ vgl. z. B. Garud/Karnøe (2003). 
43  Vgl. zu diesem Terminus z. B. Brandsen/Pestoff (2006); Brudney/England (1983). 
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mung vorweggenommen, sondern als empirisch zu entscheidende Frage in das Forschungsprogramm aufge-
nommen werden. 

B. Community und Identitätsbildung 

In der englischsprachigen Literatur steht anstelle von „Bürger“ bzw. citizen oder civic zumeist community.44 
Beide Begriffe sind nicht deckungsgleich, sodass auch auf den englischsprachen Ausdruck hier kurz einge-
gangen wird. Dabei stellt sich zunächst das Problem, dass es eine einheitliche, geteilte Definition von com-

munity nicht gibt. Nicht weniger als 94 verschiedene Definitionen zählt Hillery in seiner Untersuchung.45 Der 
Ursprung des Wortes wird auf Lateinisch communitas von communis – gemeinsam, öffentlich, allgemein, 
von allen oder vielen geteilt – zurückgeführt.46 Hawe identifiziert für die Evaluation im Gesundheitswesen 
drei verschiedene Formen der Begriffsbestimmung in der Praxis: erstens eine Vielzahl von Personen; zwei-
tens eine Bezugnahme auf ein setting, community als „giant reinforcement program“47; drittens community 
als ein soziales System.48 Kennzeichen aller Begriffsbestimmungen ist ein geteiltes Element, wobei Gusfield 
hier zwei Dimensionen unterscheidet: eine relationale (beruflich, intellektuell, geistig o. ä.) und/oder eine 
territoriale (Nachbarschaft).49 Gemeint sein kann darüber hinaus eine Gruppe, die sich politisch oder im für 
soziale Organisation und sozialen Wandel engagiert.50 Gemeinsam ist den Vorstellungen von community die 
Abgrenzung nach außen: Das Gemeinsame wird mit anderen, nicht zur community Gehörenden, gerade nicht 
geteilt; es bildet die Grundlage für die gemeinsame Identität innerhalb der Gruppe. 
Community ist ein zentraler Begriff sowohl in der Soziologie als auch der Sozialpsychologie, wo die Einfluss-
faktoren auf das Bewusstsein der Gemeinschaft (sense of community oder psychological sense of communi-

ty) näher untersucht werden. Der Begriff „sense of community“ wurde von Sarason eingeführt51 und im An-
schluss aus theoretischer und empirischer Perspektive analysiert. McMillan und Chavis fassen darunter „a 
feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, a 
shared faith that members‘ needs will be met through their commitment to be together“52. Vier Elemente 
stellen sie als Definitionsmerkmale heraus: 1) membership, eine Identifikation, die emotionale Sicherheit 
schafft; 2) influence, d. h. eine Kohäsion und ein Gefühl von Kontrolle und Einfluss; 3) fulfillment of needs, 
d. h. dass das gemeinsame Handeln einen Nutzen für die Mitglieder der Gruppe schafft; 4) shared emotional 

connection, Verbindungen und Interaktionen untereinander.53 McMillan hat diese Faktoren später in spirit, 

trust, trade – inklusive Ähnlichkeit der Mitglieder – und art/collective memories umgedeutet.54 Sense of 

community wird in den empirischen sozialpsychologischen Untersuchungen mit sozialer und politischer 
Partizipation als eine Voraussetzung bzw. Grundlage der selbigen in Verbindung gebracht.55 Identifikation 
hat sich als ein wesentlicher, mit den genannten Elementen interagierender Faktor bei den Analysen her-
ausgestellt. In ihrem Ansatz stellen daher Obst und White soziale Identifizierung und salience – Hervorgeho-

                                                        
44  Siehe auch oben die Ausführungen zu den unterschiedlichen Termini. 
45  Vgl. Hillery (1955), auch für vorhergehende Arbeiten zur Definition und Klassifikation von Definitionen des Begriffs. 
46  Vgl. Harper (2012). Dort auch der Hinweis auf Altenglisch gemænscipe, u. a. mit der Bedeutung „common ownership“. 
47  Hawe (1994), S. 200. 
48  Vgl. Hawe (1994), S. 200 f. 
49  Vgl. Gusfield (1975); Obst/White (2005), S. 127. Beide Dimensionen finden sich auch in Thesauren – der räumliche bzw. 

lokale Bezug („people living in a particular area“, „a group of people with a common interest living in one place“) und die re-
lationale Dimension in Form geteilter Interessen bzw. Aktivitäten („a group of people sharing a common interest“, „body of 
people in a profession or field of activity“) und/oder eine auf andere Weise konstruierte gemeinsame Identität („the feeling of 
closeness and friendship that exists between companions“); vgl. Merriam-Webster, Inc. (2012). 

50  Vgl. Hawe (1994), S. 200. 
51  Vgl. Sarason (1977). 
52  McMillan/Chavis (1986), S. 9. 
53  Vgl. McMillan/Chavis (1986), S. 9-14. 
54  Vgl. McMillan (1996). 
55  Vgl. Chavis/Wandersman (1990); Davidson/Cotte (1989); Florin/Wandersman (1984); Obst et al. (2002); Prezza et al. (2009). 
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bensein – bzw. die Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit (accessibility) den vier genannten Elementen an die 
Seite.56  
Die vorgestellten theoretischen Konzeptionen stehen in einem gewissen Kontrast zur Gemeinschaftsdefiniti-
on bei Tönnies.57 Gemeinschaften sind nach Tönnies die gegenseitigen Wirkungen bzw. Bindungen, die von 
den Menschen bejahend gewollt werden. Er unterscheidet zwischen Gemeinschaften des Blutes, des Ortes 
und des Geistes. Im Kontrast dazu versteht Tönnies unter einer Gesellschaft ein Gebilde, das Menschen als 
Mittel zum je eigenen, individuellen Zweck schaffen. Gemeinschaft und Gesellschaft in dieser theoretischen 
Abgrenzung stellen Idealformen dar. Reale soziale Gebilde haben nach Tönnies immer Elemente von beidem 
– was dieses begriffliche Instrumentarium für die praktische Abgrenzung von „Anlagen einer Gemeinschaft“ 
von nicht-gemeinschaftlichen Anlagen nur begrenzt geeignet erscheinen lässt. Die Unterscheidung von Ver-
wandtschaft („Blut“), Nachbarschaft („Ort“) und ideeller Gemeinschaft („Geist“) entspricht dagegen wohl 
weitgehend der Unterscheidung von „community of locality“ und „community of interest“ und könnte für 
eine Differenzierung zwischen „gemeinschaftlichen Anlagen“ genutzt werden. 
Nicht zutreffend wäre auch eine Gleichsetzung von Bürgerbeteiligung und Gemeinschaftsanlagen. Der Be-
griff der Gemeinschaftsanlage ist ein im Deutschen üblicher Terminus. Insofern könnte man fragen, inwie-
fern Bürgerbeteiligung und Gemeinschaftsanlage Synonyma darstellen. Unter einer Gemeinschaftsanlage 
werden im Allgemeinen jedoch bereits Zusammenschlüsse von zwei oder drei Personen, z. B. Landwirten 
bzw. landwirtschaftlichen Unternehmen, subsumiert. In dieser Hinsicht ist der Begriff der Gemeinschaftsan-
lage weiter gefasst als jener der Bürgerbeteiligung. Mit Blick auf die Beteiligungsform – dazu ausführlicher 
unten – liegt dagegen eine engere Abgrenzung vor, da im Regelfall nur dann von Gemeinschaftsanlagen 
gesprochen wird, wenn gemeinsames Eigentum besteht oder aber eine Bruchteilsgemeinschaft begründet 
wurde. 
Damit ist zu fragen, was eine Gemeinschaft, die community, theoretisch ausmacht und inwieweit diese Cha-
rakteristika als Merkmale für die Begriffsabgrenzung dessen, was unter einem Bürgerbeteiligungsmodell im 
Bereich erneuerbarer Energien gefasst werden soll, dienen können. Die vorstehenden Ausführungen legen die 
folgenden vier Ansätze nahe: 

 Eine Gemeinschaft ist dann gegeben, wenn mehrere Personen sich zu einer Gruppe zusammenge-
funden haben, nicht nur einige wenige. Die Erneuerbare-Energien-Anlage wird gemeinsam errichtet. 
Näheres zur Form der Zusammenarbeit wird unten zu erörtern sein, wenn es um den Beteiligungs-
begriff geht. 

 Es besteht eine räumliche Nähe der Akteure (neighborhood oder community of locality) oder eine 
Verbindung untereinander (community of interest), die durch den folgenden Punkt näher umrissen 
wird. Es handelt sich damit nicht um einen losen Verbund, sondern um eine Gruppe von Personen, 
die häufiger miteinander interagieren. 

 Die Gruppenmitglieder besitzen eine geteilte Identität; sie identifizieren sich mit der Gemeinschaft. 
Zur Identitätsbildung trägt u. a. eine gemeinsame Historie bei. Das Angebot der Beteiligung am 
Vorhaben muss, um das Projekt als ein gemeinschaftliches zu kennzeichnen, grundsätzlich allen 
Mitgliedern der Gemeinschaft offen stehen, wenigstens einer wesentlichen Anzahl der über diese 
Identifizierung konstruierten Gruppe. 

 Anders als der Bürgerbegriff wird bei community oder Gemeinschaft kein öffentlicher Raum voraus-
gesetzt, innerhalb dessen die Entscheidungen – hier die Investitionen in die erneuerbare Energie-
versorgung – vollzogen werden. Auch wenn Gemeinwohlinteressen als Handlungsmotiv im Begriff 
mitschwingen und bei einigen theoretischen Anknüpfungspunkten naheliegen, dürfte dies kein kon-
stitutives Wesensmerkmal darstellen. Bei den Bestimmungsfaktoren des „sense of community“ sind 
allerdings Vertrauen und (gemeinsamer) Einfluss oder Kontrolle hervorzuheben, die auf das Ver-

                                                        
56  Vgl. Obst/White (2005). 
57  Vgl. Tönnies (1991). Zu den folgenden Ausführungen vgl. auch Clausen (2002). 
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hältnis der beteiligten Akteure verweisen. Hierauf wird unten beim Beteiligungsbegriff näher einge-
gangen. 

C. Finanzwirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Perspektiven 

Neben den vorstehenden Ansätzen der Begriffsbestimmung kann auf finanzwirtschaftliche und gesell-
schaftsrechtliche Überlegungen zurückgegriffen werden. Dabei ist zunächst festzustellen, dass der Bürger-
begriff keine besondere finanzwirtschaftliche Bedeutung besitzt. Finanzwissenschaftlich tritt die Bürge-
rin/der Bürger insbesondere als Steuerzahlerin/-zahler in Erscheinung und wird dem Sektor „Haushalt“ zu-
geordnet. In einer finanzwirtschaftlichen Betrachtung ist im vorliegenden Kontext v. a. an Besonderheiten 
der Investitions- und Finanzierungsentscheidung von natürlichen Personen bzw. Haushalten (household 

finance) oder aber an private Vermögensanlageentscheidungen (asset allocation) zu denken. Hierauf wird 
im Rahmen der Vorstellung des Forschungsprogramms näher einzugehen sein. Für eine Abgrenzung der 
Bürgerbeteiligungsmodelle von anderen Finanzierungs- und Investitionsformen ist mit solcherlei Überlegun-
gen jedoch nicht viel gewonnen. 
Man könnte allerdings in Anlehnung an die politikwissenschaftlichen Überlegungen in den vorhergehenden 
Unterabschnitten als ein Pendant zum Bürgerbegriff im finanzwirtschaftlichen Bereich den Terminus des 
Publikums ansehen. So verfolgen Publikumsfonds im Gegensatz zu Spezialfonds, die sich an private Ein-
zelinvestoren bzw. institutionelle Investoren richten, die Einwerbung von Kapital bei einer breiteren Öffent-
lichkeit.58 Publikumsfonds alle als Bürgerbeteiligungsmodell zu klassifizieren, geht vermutlich zu weit. Ein 
Spezialfonds wird aber wohl – in negativer Abgrenzung – in jedem Fall keine Bürgerbeteiligung darstellen. 
Problematisch an einer Gleichsetzung von Publikumsfonds und Bürgerbeteiligungsmodellen ist, dass mit der 
Einstufung als Publikumsfonds regelmäßig anlegerschutzrechtliche Bestimmungen verknüpft sind, deret-
wegen ein Initiator versucht sein könnte, eine solche Zuordnung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für die 
Prospektpflicht. Die Erstellung eines Prospektes kann, gerade bei Projekten mit kleinem Finanzierungsvolu-
men wie PV-Anlagen, mit relativ hohen Kosten im Vergleich zum Gesamtinvestment einhergehen. Wird durch 
die Replikation eines Modells, das jeweils nur für einen eingeschränkten Personenkreis konzipiert wird, ins-
gesamt ein erheblicher, angemessener Teil der Bürgerinnen und Bürger eines Ortes erreicht, wird man wohl 
auch dann von einer Bürgerbeteiligung sprechen, wenn es sich jeweils nicht um Publikumsfonds mit ent-
sprechender Prospektpflicht handelt. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um die Akzeptanz von Windenergieanlagen und dem politi-
schen Impuls, verstärkt Bürgerbeteiligungen nahezulegen und umzusetzen, könnte man auch geschlossene 
Fonds, d. h. Publikumsfonds, zumeist in der Rechtsform der GmbH & Co. KG, und Bürgerbeteiligungsmodelle 
einander dichotom gegenüberstellen. Dies macht dann Sinn, wenn man entweder das Investitionsmotiv in 
den Vordergrund rückt oder auf die Herkunft (und Anzahl) der Investoren rekurriert. Mit Blick auf das Investi-
tionsmotiv würde bei geschlossenen Fonds die individuelle Rendite jeder Investorin/jedes Investors im Mit-
telpunkt stehen. Bürgerbeteiligungsmodellen würde ein gewisses Gemeinwohlinteresse, ein social invest-

ment, zugeordnet. Hinsichtlich der Zahl der Investoren bzw. des Adressatenkreises könnten die beiden Kon-
zepte insofern unterschieden werden, als dass bei Bürgerbeteiligungsmodellen das Angebot der Teilhabe 
grundsätzlich allen Personen eines definierten politischen Raumes offen stehen müsste. Bei geschlossenen 
Fonds gibt es regelmäßig Einschränkungen, u. a. durch die vergleichsweise hohen Mindestbeteiligungs-
summen (ab ca. 10.000 Euro, im Regelfall deutlich darüber). Angesichts der Risiken einer gesellschafts-
rechtlichen Beteiligung wird im Allgemeinen empfohlen, nur frei verfügbares Vermögen für ein solches In-
vestment einzusetzen. Geht man ferner von einem Portfolio aus, in dem nicht mehr als 10-20 % des Vermö-
gens in geschlossenen Fonds gebunden sind,59 so wird ersichtlich, dass es sich bei den Investoren in ge-
schlossene Fonds im Regelfall um vermögende Personen handelt bzw. handeln sollte. Im Vergleich dazu 

                                                        
58  Vgl. Perridon et al. (2009), S. 289. 
59  Eine solche Faustregel wurde in verschiedenen Experteninterviews im Rahmen eines Forschungsprojektes genannt; vgl. Beh-

rendt et al. (2010). 
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käme den Bürgerbeteiligungsmodellen dann die Funktion zu, weniger vermögenden Personen den Zugang zu 
Investitionen in erneuerbare Energien zu eröffnen. Was ein Bürgerbeteiligungsmodell darüber hinaus kenn-
zeichnet und zu einem Finanzierungsvehikel sui generis macht, inwiefern also ein Bürgerbeteiligungsmodell 
mehr ist als ein „geschlossener Fonds für ‚kleine‘ Leute“, wäre allerdings zu eruieren. 
Gesellschaftsrechtlich stellt sich die Lage ähnlich dar wie im finanzwirtschaftlichen Bereich: Einen Bürger-
begriff kennt auch das Gesellschaftsrecht nicht, sondern allenfalls Mitglieder einer Gesellschaft oder Kör-
perschaft öffentlichen Rechts, Träger und Benutzer von Anstalten öffentlichen Rechts, Stifter und Bezugsbe-
rechtigte bzw. Destinäre einer rechtsfähigen Stiftung, Rechtsträger bzw. Teilhaber einer (Bruchteils-) Ge-
meinschaft und Vertragspartner oder -parteien bei einem Geschäftsbesorgungsvertrag (z. B. im Fall der 
Treuhand, hier: Treugeber und Treuhänder).  
Auf das Verhältnis der Akteure untereinander aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive wird im folgenden 
Abschnitt zur Beteiligung näher eingegangen. An dieser Stelle sei lediglich darauf verwiesen, dass bei Bür-
gerbeteiligungsmodellen im Regelfall wohl eine Gesellschaft vorhanden sein wird, in deren Eigentum die 
Erneuerbare-Energien-Anlage(n) steht/stehen. Ob dabei die Bürgerinnen und Bürger Gesellschaftsmitglieder 
sein müssen, um von einem Bürgerbeteiligungsmodell zu sprechen, hängt davon ab, wie man den Beteili-
gungsbegriff inhaltlich füllt. Zwingende Voraussetzung ist das Bestehen einer Gesellschaft wohl nicht: Es 
gibt auch Beispiele, in denen keine Gesellschaft, sondern eine Bruchteilsgemeinschaft begründet wird. 

D. Implikationen für die Begriffsbestimmung: Konstitutive Merkmale 

Aus der Zusammenschau der unterschiedlichen disziplinären Zugänge (s. Tab. 1), insbesondere der politik-
wissenschaftlichen bzw. historischen, soziologischen und sozialpsychologischen, ergeben sich einige konsti-
tutive Merkmale und eine Reihe von tentativen Charakteristika, die im Zuge empirischer Untersuchungen 
konkretisiert oder bei Widerlegung aus der Liste begriffsbestimmender Kennzeichen eliminiert werden müss-
ten. 
Im Einzelnen gilt es, die folgenden Aspekte hervorzuheben: 

 Beide Begriffe, der des Bürgers bzw. der Bürgerin und jener der community, verweisen auf eine ter-
ritoriale bzw. Verwaltungs-Einheit bzw. eine gemeinsam konstruierte Identität. Man könnte eine 
gemeinsame Identität, ein gemeinschaftsbildendes, verbindendes Element zwischen den kapitalge-
benden Personen damit zum Definitionskriterium erheben. Ohne nähere Konkretisierung, was im un-
tersuchten Zusammenhang als wesentlicher, identitätsstiftender Faktor anzusehen ist, hilft dies bei 
einer Abgrenzung für empirische Untersuchungen allerdings nicht weiter. Dass die betrachtete 
Gruppe bzw. die Grundgesamtheit der mit dem Beteiligungsangebot adressierten Personen durch 
wiederholte Interaktionen gekennzeichnet ist, kann ebenso als eine Annäherung begriffen werden 
wie die gemeinsame Historie dieser Personen, auf die sich die Gruppenidentität im Allgemeinen 
stützt. Soll zwischen Bürgerbeteiligungsmodellen und konventionellen Finanzierungsansätzen un-
terschieden werden, erscheint es dennoch sinnvoll, nach einem solchen identitätsstiftenden Faktor 
zu suchen. Praktisch heißt dies jedoch, dass für jeden Einzelfall eingehende Analysen notwendig 
sind. 

 Es sollte das Ziel bzw. ein Interesse daran bestehen, dass die Gruppe (Territorium/Nachbarschaft 
oder Interessengemeinschaft) innerhalb des Bürgerbeteiligungsmodells angemessen repräsentiert 
ist. Wenigstens sollte eine Beteiligung grundsätzlich allen Gruppenmitgliedern offen stehen. Der 
Kreis der Finanziers umfasst bei einem Bürgerbeteiligungsmodell eine Vielzahl an Personen. Es wird 
grundsätzlich ein breites Publikum adressiert, bei Eigenkapitalbeteiligungen gleich oder ähnlich ei-
nem Publikumsfonds. 

 Unterschieden werden können ein enger und ein weiter gefasster Begriff: eng im territorialen Sinn 
(Nachbarschaft), weiter inklusive eines relationalen Verständnisses (Interessengemeinschaft). Bei 
Rückgriff auf die territoriale Dimension bleibt zunächst offen, welche geografische Ebene zu wählen 
wäre: die lokale, kommunale, regionale, Landes- oder nationale Ebene. Schließt man die Wahl einer 
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supranationalen oder gar kontinentalen Einheit nicht aus, verliert das Merkmal „territoriale Abgren-
zung“ an Definitionskraft; bei Wahl der globalen Ebene im Sinne des Begriffs der „Weltbürge-
rin“/des „Weltbürgers“ vollständig. Hilfreich ist hier möglicherweise der Verweis darauf, dass poli-
tische Partizipationsansätze zu einem erheblichen Teil auf der kommunalen Ebene diskutiert wer-
den.60 Wird der Bürgerbegriff verwendet, liegt es insofern nahe, dass auch hier eine verstärkte Parti-
zipation auf kommunaler Ebene (Kommune oder Landkreis)61 gemeint ist. 
Die Relevanz der Frage, ob eine enge oder weite Abgrenzung erfolgt, lässt sich anhand eines Bei-
spiels demonstrieren: Die Greenpeace Energy eG als Ökostromanbieter wurde 1999 gegründet. Nach 
der Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland fand sich bei Recherchen von Greenpeace 
e. V. kein Anbieter, der den Kriterien der Umweltorganisation für eine nachhaltige Energieversor-
gung entsprach. Mit der Gründung eines eigenen Unternehmens in Form einer eingetragenen Ge-
nossenschaft (eG) war stets das Angebot einer finanziellen Beteiligung an eine breitere Öffentlich-
keit verbunden – allerdings bundesweit, nicht lokal oder regional begrenzt. Eine „community of lo-

cality“ liegt hier insofern nicht vor, eine „community of interest“ möglicherweise schon. Betont man 
beim Bürger- oder community-Begriff die territoriale Dimension („Nachbarschaft“, etwa mit Blick 
auf die Funktion der Akzeptanzschaffung), müsste man Greenpeace Energy in letzter Konsequenz 
von der weiteren Analyse von Bürgerbeteiligungsmodellen ausschließen. Als Teil einer Bewegung, 
die auch (stärker) lokal bzw. regional organisierte bzw. verankerte Pendants kennt, und angesichts 
der mit mehr als 20.000 natürlichen und juristischen Personen großen Mitgliederzahl könnte man 
das Unternehmen – im weiteren Sinne einer community of interest – allein unter dem Blickwinkel 
des Adressaten- bzw. Akteurskreises durchaus unter dem Begriff der Bürgerbeteiligung subsumie-
ren. Näher zu untersuchen wäre in diesem Beispiel, inwieweit eine Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger gegeben ist. Zudem ist fraglich, inwiefern eine gemeinsame Identität die Mitglieder von 
Greenpeace Energy kennzeichnet. 

 Bürgerbeteiligungsmodelle betreffen die Teilhabe von Personen an Entscheidungen im öffentlichen 
Raum. Werden allein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Behörde ein-
bezogen oder Kundinnen und Kunden adressiert, so sind diese Formen der finanziellen Teilhabe von 
Bürgerbeteiligungsmodellen abzugrenzen. Eine Ausnahme ist dann gegeben, wenn Mitarbeiter/ 
Kundinnen (weitgehend) deckungsgleich sind mit der community of locality oder community of inte-

rest und die Einflussnahme auf die Gestaltung der öffentlichen Energieversorgung im Mittelpunkt 
steht. Damit können je nach Adressatenkreis drei unterschiedliche Formen finanzieller Teilhabe un-
terschieden werden: Bürgerbeteiligungen, Kundenbeteiligungen und Mitarbeiterbeteiligungen. 

 Verschiedene in der Tabelle aufgeführte Konzepte verweisen auf ein gewisses Gemeinwohlinteresse 
als Motiv bei der Kapitalbereitstellung, das zum Definitionsmerkmal erhoben werden könnte. Da die 
Stärke dieses Motivs und das Verhältnis zu anderen möglichen Investitionsmotiven dabei unbe-
stimmt bleiben, eignet sich jedoch dieses Charakteristikum nur eingeschränkt als ein Abgren-
zungsmerkmal für eine Arbeitsdefinition. Gleichwohl rückt der Bürgerbegriff, indem er auf eine be-
stimmte Rolle – den adressierten Menschen als öffentliche Person, als zoon politikon, nicht als pri-
vaten Unternehmer bzw. Investor – rekurriert, die Bürgerbeteiligungsmodelle in die Nähe von Kon-
zeptionen einer économie sociale (et solidaire). Für die weitere Forschung im Bereich der Bürgerbe-
teiligungen bei erneuerbaren Energien ist dieser Aspekt, das Investitionsmotiv – jedenfalls aus ei-
ner finanzwirtschaftlichen Perspektive –, durchaus als wichtiger Gesichtspunkt hervorzuheben. 

  

                                                        
60  Vgl. Vetter (2006). 
61  Aus öffentlich-rechtlicher Perspektive erscheint es sinnvoll, als Abgrenzung die zuständige Planungs- und Genehmigungs-

ebene zu wählen, d. h. insbesondere die Regionalplanung (Landkreise) bzw. die kommunale Bauleitplanung. 
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Tab. 1: Mit dem Bürgerbegriff verbundene Konzepte und Anknüpfungspunkte für eine 
Definition von Bürgerbeteiligungsmodellen aus unterschiedlichen disziplinären 
Perspektiven 

Disziplinärer Zugang Konzept Verweise/Notizen 

Politikwissenschaftlich, 

historisch, soziologisch 

und sozialpsychologisch 

res publica Ausrichtung auf öffentliche Angelegenheiten, Entscheidun-
gen im öffentlichen Raum 
Zweck des Zusammenschlusses, keine reine Renditemaxi-
mierung 

 citoyen (Staatsbürger) Gemeinwohlorientierung
territorialer Bezug 

 bourgeois (Wirtschaftsbürger) wirtschaftliche Grundlage bürgerschaftlichen Handelns
Abwehrrechte gegen Staat 

 civil society 

économie sociale (et solidaire) 
Gegensatz zu Markt UND Staat
Gemeinwohlorientierung 
aber: Prozesse der Co-Produktion 

 cosmopolite (Weltbürger) globale Herausforderungen

 communis; community Vielzahl von Personen

 community of locality (Nachbar-
schaft) 

territoriale Abgrenzung, i.d.R. lokale/kommunale Ebene

 community of interest (ideelle 
Gemeinschaft) 

relationale Abgrenzung, Identifizierung, häufige Interaktion 
zwischen Gruppenmitgliedern 

 sense of community Bestimmungsfaktoren der Gemeinschaft: 1) member-

ship/spirit, 2) influence/trust, 3) fulfillment of needs/trade, 
4) shared emotional connection/collective memories; ge-
meinsame Historie 

Finanzwissenschaftlich Publikum öffentliches Angebot, Angebot an eine breite Öffentlichkeit
kein Spezialfonds 

 geschlossener Fonds als Gegensatz 
(„geschlossener Fonds für ‚kleine‘ 
Leute“) 

- social investment 
- Adressatenkreis 

Verweis auf Investitionsmotiv (nicht primär, wenigstens 
nicht ausschließlich Rendite) 
offener Adressatenkreis, z.B. durch geringe Mindestbeteili-
gungssummen, offen auch für weniger vermögende Perso-
nen 

Gesellschaftsrechtlich Zusammenschluss von Personen Gesellschaft, Körperschaft öffentlichen Rechts: Mitglieder
Anstalt öffentlichen Rechts: Träger & Benutzer 
rechtsfähige Stiftung: Stifter & Destinäre 
Bruchteilsgemeinschaft: Rechtsträger/Teilhaber 
Geschäftsbesorgungsvertrag: Vertragspartner (z. B. Treu-
hand: Treugeber & Treuhänder) 

VI. Politikwissenschaftliche, finanzwirtschaftliche und gesellschaftsrecht-
liche Beteiligungsbegriffe 

A. Politikwissenschaftliche Überlegungen 

Ähnlich wie beim Bürgerbegriff verweist der Terminus der Beteiligung oder Partizipation zunächst einmal 
auf eine politische Dimension. Deutlich enger gefasst – dies wird im Folgenden zu zeigen sein – ist der Be-
teiligungsbegriff in finanzwirtschaftlicher Perspektive. 
Partizipation, genauer: politische Partizipation, bezeichnet „alle Formen der Einflußnahme[!] auf die Ausge-
staltung kollektiv verbindlicher Vereinbarungen durch Personen und Organisationen, die nicht routinemäßig 
mit diesen Aufgaben betraut sind“62. In ähnlicher Weise benennt Newig als Definitionskriterien a) die Ent-
scheidungsfindung im öffentlichen Raum, d. h. die Entfaltung einer Bindungswirkung für künftiges Handeln 
– andernfalls sei von „bürgerschaftlichem Engagement“ zu sprechen – und b) die Mitbestimmung von nicht 

                                                        
62  Renn (2005), S. 227. 
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routinemäßig damit betrauten Personen. Darüber hinaus gibt er zur Unterscheidung mehrerer Grade an Par-
tizipation bzw. unterschiedlicher Stärken an Partizipation als weitere Kriterien c) gemeinsame Problemlö-
sungen, d) Machtabgabe und e) die hinreichende Repräsentation derjenigen Personen, die ein legitimes 
Anliegen haben, an.63 Mit Verweis auf Rowe und Frewer (2005) unterscheiden Newig und Voß verschiedene 
Stufen der Partizipation: Information, Anhörung/Konsultation, Partizipation i.e.S. (= Mitentscheidung).64  
Partizipation steht im Mittelpunkt unterschiedlicher politikwissenschaftlicher Theoriestränge, die Schmidt 
als „beteiligungszentrierte Demokratietheorien“ zusammenfasst. Dabei stellt er partizipatorische und de-
liberative Demokratietheorien mit normativer Ausrichtung der empirisch-analytischen Beteiligungsforschung 
gegenüber.65 Im Fokus früher Forschungen zu politischer Partizipation standen zunächst das Wahlverhalten 
und der Einfluss der politischen Kultur hierauf.66 Der Blick weitete sich mit der „partizipatorischen Revoluti-
on“ und dem Aufkommen der so genannten neuen sozialen Bewegungen in den 1970er Jahren. In diesem 
Zusammenhang rücken Prozesse der Teilnahme und Teilhabe von unten, bottom-up, in den Blickpunkt – im 
Gegensatz zu einer Bereitstellung von Partizipationsangeboten top-down. Diese Unterscheidung ist auch für 
die Analyse von Beteiligungsprozessen im Energiebereich von Relevanz. So können Bürgerbeteiligungen hier 
entweder von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich in lokalen oder regionalen Initiativen organisieren, 
ausgehen. Dem stehen Beteiligungsangebote gegenüber, die z. B. von Stadtwerken oder lokalen Banken an 
Kundinnen und Kunden herangetragen werden. Mischformen und gegenseitig verstärkende wie antagonisti-
sche Initiativen sind dabei denkbar. 
Parallel zur Einführung neuer Formen der Bürgerbeteiligung begann in den 1990er Jahren eine Gegenbewe-
gung, durch die die Frage nach einer effizienten Ausgestaltung von Verwaltung und Politikprozessen in den 
Mittelpunkt rückte. Und doch wird angesichts wahrgenommener Steuerungs- und Steuerbarkeitsprobleme im 
Zuge der Globalisierung, aber auch mit Blick auf die Frage der Legitimation von verschiedenen Seiten im 
Sinne einer „Qualifizierung der Demokratie“67 der Ruf nach einer stärkeren Bürgerbeteiligung (Partizipation) 
laut.68 Im Energiesektor gibt es für eine solche verstärkte Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger unter-
schiedliche Ansatzpunkte. Dies spiegelt sich in der vielfältigen Terminologie wider. 
Partizipation oder Bürgerbeteiligung im politischen Sinn kann dabei über eine finanzielle Teilnahme und 
Teilhabe hinaus diverse Formen annehmen, z. B. Anhörungen in Genehmigungsprozessen, Agenda 21-
Arbeitsgruppen, die sich für erneuerbare Energien einsetzen, oder die Mitgestaltung von regionalen Plänen 
zur Energieversorgung. Der Partizipationsbegriff ist in den Politikwissenschaften nicht auf eine finanzielle 
Teilhabe beschränkt. Zur Abstufung der Partizipationsformen wird z. T. auf die sog. „ladder of citizen parti-

cipation“69 zurückgegriffen. Auch wenn für den vorliegenden Zweck eine Eingrenzung auf finanzielle Partizi-
pationsformen vorgenommen wird, lassen sich aus einer solchen Typologie Ansatzpunkte für eine graduelle 
Abstufung von Beteiligungsformen herleiten (Information, Konsultation, Kontrolle, Mitentscheidung): So sind 
unterschiedliche Informations-, Kontroll- und Stimmrechte mit den einzelnen Finanzierungsformen verbun-
den – Näheres hierzu wird in Abschnitt C ausgeführt. 
Folgt man der normativen Ausrichtung der partizipatorischen Demokratietheorie mit ihrer Betonung eines 
Eigenwertes politischer Beteiligung im Sinne der Gestaltung der eigenen Lebenswelt, so wird man die Betei-
ligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger innerhalb des definierten Raumes bzw. der „community of 
interest“ zum essentiellen Definitionskriterium erheben. Kleine Gruppen interessierter Personen – z. B. So-

                                                        
63  Vgl. Newig (2011), S. 486. 
64  Vgl. Newig/Voß (2010), S. 249. 
65  Vgl. Schmidt (2010), S. 236-253. 
66  Vgl., auch zum Folgenden, z. B. den Überblick bei Klages (2010), S. 31-32. Das Wahlverhalten ist nicht unter dem oben präzi-

sierten Partizipationsbegriff zu subsumieren, stellt es doch eine etablierte, „routinemäßige“ Form politischer Teilhabe dar. 
Dieser frühe Forschungsstrang ist somit als Vorläufer von Arbeiten zur politischen Partizipation zu charakterisieren. 

67  Giegel (1999); Kißler (2008), S. 103. 
68  Hier ist auf die Ansätze partizipativer Demokratietheorien zu verweisen. Einen Überblick bietet z. B. Schmidt (2010), S. 236-

253. Vgl. ferner Behr (1999); Berg-Schlosser (2008); Berg-Schlosser/Giegel (1999); Holtkamp et al. (2006); Kißler (2008); 
Vetter (2006). 

69  Arnstein (1969); vgl. dazu kritisch z. B. Fung (2006). 
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larpioniere und einzelne Landwirte im Biogassegment oder bei der Windkraft – sind dann ebenso wenig als 
Bürgerbeteiligung einzustufen wie andere Formen kleiner Kooperative, die Gemeinschaftsanlagen errichten 
und/oder betreiben, typische geschlossene Publikumsfonds oder auf Kundinnen und Kunden eines Unter-
nehmens begrenzte Beteiligungsangebote. 
Aus diesen Überlegungen lassen sich zwei Grundgedanken für die Bestimmung wesentlicher Definitions-
merkmale herleiten: 

 Ein zentrales Element des politikwissenschaftlichen Begriffsverständnisses ist das Angebot zur 
Mitwirkung, die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. Dabei geht es, in Abgren-
zung zu Ansätzen repräsentativer Demokratietheorien, um eine direkte Mitwirkung ohne Vermittlung 
durch (lokale) Amtsträger oder die Verwaltung bzw. die Kommune. Mitwirkung meint dabei im Re-
gelfall mehr als bloße Information oder Teilhabe, sondern vielmehr auch (die Möglichkeit der) akti-
ve(n) Teilnahme. 

 Das Angebot muss einer möglichst großen Zahl an Personen innerhalb des betrachteten Raumes of-
fen stehen. 

B. Rechtliche Bestimmung des Beteiligungsverhältnisses 

Bei der Klärung des Beteiligungsbegriffes kann auch auf finanzwirtschaftliche und rechtliche Ansätze zu-
rückgegriffen werden. Dabei ergeben sich, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, in Teilen ähnliche bzw. 
identische Bestimmungsfaktoren wie bei einer politikwissenschaftlichen Annäherung. Geht es, wie im vor-
liegenden Fall, um eine finanzielle Teilhabe, so liegt es nahe, zunächst den finanzwirtschaftlichen Beteili-
gungsbegriff zu klären. Aufgrund der Interdependenz zwischen finanzwirtschaftlichen sowie gesellschafts-, 
sachen- und schuldrechtlichen Überlegungen, wird jedoch in diesem Unterabschnitt zunächst auf die recht-
liche Qualität des Beteiligungsverhältnisses zwischen Initiatoren und Beteiligten70 eingegangen. Aus fi-
nanzwirtschaftlicher Perspektive wird hiernach eine Präzisierung des Beteiligungsbegriffs vorgenommen. 
Einzelne gesellschaftsrechtliche Fragen, die auf die finanzwirtschaftlichen Ausführungen aufbauen, werden 
im Anschluss daran behandelt. 
Ausgehend von den in der Praxis als Bürgerbeteiligung bezeichneten Fällen finanzieller Teilhabe, initiiert 
durch Kommunen oder kommunale Unternehmen, insbesondere Stadtwerke, unterscheiden von Ka-
ler/Kneuper nach dem Rechtsverhältnis zwischen den Akteuren drei bzw. vier Typen:71 Bei Miteigentumslö-
sungen sowie bei gesellschaftsrechtlichen Formen und öffentlich-rechtlichen Varianten werden die Bürge-
rinnen und Bürger zu Anteilseignern. Lediglich Zins- und Tilgungsansprüche bestehen bei den schuldrechtli-
chen Ausgestaltungen. 
Das in den §§ 1008 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geregelte Miteigentum ist der Hauptanwen-
dungsfall der Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB). Die Gemeinschaft bildet kein Sondervermögen. Es 
werden auch keine Gegenstände in die Gemeinschaft eingebracht. Weder ist die Gemeinschaft ein organi-
sierter Verband, noch kann sie als Träger von Rechten und Pflichten fungieren und damit am Rechtsverkehr 
teilnehmen. Es besteht zwischen den Teilhabern eine gemeinsame Rechtszuständigkeit und darauf aufbau-
end ein gesetzliches Schuldverhältnis. Ein gemeinsamer Zweck wird, anders als bei der Gesellschaft, nicht 
vorausgesetzt.72 Rechtlich besitzt das Miteigentum, etwa an PV-Anlagen, damit eine grundsätzlich andere 
Qualität als eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung. Die Miteigentümer können frei über ihr Eigentum – im 
Beispiel etwa ihr einzelnes Solarpanel als Teil der gesamten Solaranlage – verfügen. Die Einflussmöglich-
keiten der übrigen Eigentümer auf einen Eintritt einer neuen Person in die Gemeinschaft sind gering. Die 
Bruchteilsgemeinschaft kommt hier durch Rechtsgeschäft zustande. Im Vertrag wird u. a. die Betriebsfüh-
rung der Anlage geregelt, die an den Initiator bzw. einen der Initiatoren übertragen werden kann. 

                                                        
70  Mit dieser Formulierung geht nicht zwingend ein top-down-Ansatz der Bürgerbeteiligung einher. Beide Gruppen können auch 

zusammenfallen, d. h. die Bürgerinnen und Bürger als Beteiligte fungieren zugleich als Initiatoren (bottom-up). 
71  Vgl., auch zum Folgenden, von Kaler/Kneuper (2012), S. 791. 
72  Vgl. Eisenhardt (2009), S. 123-125 (Rn. 191-192). 
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Bei einer Gesellschaft erfolgt der Zusammenschluss mehrerer Beteiligter ebenfalls durch Rechtsgeschäft 
(Gesellschaftsvertrag). Die Mitglieder verfolgen hier allerdings einen gemeinsamen Zweck, wofür sie die 
Gesellschaft gründen.73 Unterschieden wird bei den Gesellschaften zwischen Personengesellschaften und 
juristischen Personen (Körperschaften).74 Mit der Mitgliedschaft an einer Personengesellschaft geht das 
Recht einher, die Geschäftsführung auszuüben und die Gesellschaft nach außen zu vertreten. Bei einer ju-
ristischen Person werden dagegen Geschäftsführung und Vertretung einzelnen Organen übertragen, mittels 
derer die Gesellschaft handelt. Grundtypus der Personengesellschaft ist die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR oder BGB-Gesellschaft); Grundtypus der juristischen Person privaten Rechts der eingetragene 
Verein (e. V.). Weitere Gesellschaftsformen inkl. Sonderformen finden sich in der Übersicht in Tab. 2.75 Nicht 
alle Unternehmensformen sind Gesellschaften im rechtlichen Sinne: Einzelunternehmen stellen keinen Zu-
sammenschluss von Personen dar, sondern befinden sich im Eigentum einer einzelnen natürlichen Person. 
Sie sind für den vorliegenden Zweck nur insofern von Interesse, als dass eine finanzielle Beteiligung bzw. die 
Kapitalüberlassung an einem/an ein Einzelunternehmen grundsätzlich auch zu den Bürgerbeteiligungen 
gerechnet werden könnte. Hier steht dann aber die vertraglich begründete Gesellschaft (z. B. eine stille Ge-
sellschaft) oder das sonstige schuldrechtliche Verhältnis (z. B. Darlehensvertrag) im Blickpunkt der Be-
trachtungen. Aus diesem Grund ist das Einzelunternehmen in Tab. 2 farblich hinterlegt. Ähnliches gilt für 
die Einmann-GmbH, aber auch die Gebietskörperschaften, Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) und Stiftun-
gen öffentlichen Rechts. Die Ausführungen zur politischen Partizipation und zum Bürgerbegriff oben machen 
deutlich, dass Bürgerinnen und Bürgern zwar Teilnahme- und Teilhaberechte an öffentlichen Einrichtungen 
zustehen, aufgrund der repräsentativen Verfassung jedoch zumeist nur indirekt. AöR weisen darüber hinaus 
keine mitgliedschaftliche Struktur auf. Sie haben lediglich Benutzer.76 Bei Zweckverbänden ist eine Beteili-
gung von natürlichen Personen unter Wahrung landesrechtlich geregelter Vorgaben im Regelfall möglich,77 
weswegen sie als ein Beispiel für Beteiligungen an einer Körperschaft öffentlichen Rechts in Tab. 2 aufge-
führt sind. Über die einzelnen Gesellschaftsformen hinaus ist die Bestimmung von Innen- (Geschäftsfüh-
rung) und Außenverhältnis (Vertretung) für die Qualifizierung des Beteiligungsbegriffes aus gesellschafts-
rechtlicher Perspektive von Relevanz. Hieran wird im Anschluss an die Ausführungen zum finanzwirtschaftli-
chen Beteiligungsbegriff Näheres zu sagen sein. Die Zusammenstellung der unterschiedlichen Unterneh-
mensformen ist für die vorliegende Untersuchung insofern relevant, als dass nach noch geltendem Recht 
unterschiedliche Formen gewählt werden können und werden. Bis Mitte 2013 könnten sich für künftige Bür-
gerbeteiligungsvorhaben starke Veränderungen ergeben, wenn die Richtlinie über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds („AIFM-Richtlinie“)78 in deutsches Recht umgesetzt wird und dem aktuellen Kabinettsent-
wurf für ein AIFM-Umsetzungsgesetz mit Schaffung eines neuen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ent-
sprochen wird.79 
Die dritte Variante der Bürgerbeteiligung in der Klassifikation bei von Kaler/Kneuper sind schuldrechtliche 
Ausgestaltungen. Hier wird mittels schuldrechtlichen Vertrags durch die Bürgerinnen und Bürger Kapital für 
die Errichtung von Erneuerbare-Energien-Anlagen bereitgestellt. Als praktisch relevante Fälle sehen sie 

                                                        
73  Vgl. Klunzinger (2009), S. 2; Eisenhardt (2009), S. 10 (Rn. 11). 
74  Vgl., auch zum Folgenden, Eisenhardt (2009), S. 15-17 (Rn. 20a-c); Klunzinger (2009), S. 2-5. 
75  Da sie für den vorliegenden Fall nicht relevant sind, werden die Sonderformen Reederei und Versicherungsverein auf Gegen-

seitigkeit (VVaG) hier nicht mit aufgeführt. 
76  Vgl. Eisenhardt (2009), S. 117 f. (Rn. 178-180). 
77  Entsprechende Regelungen finden sich z. B. in § 4 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des 

Landes Nordrhein-Westfalen (GkG), § 6 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sach-
sen-Anhalt (GKG-LSA), § 2 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit des Landes Schleswig-Holstein 
(GkZ) oder Art. 17 Abs. 2 Satz 2 des bayerischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG). Für Bayern wei-
sen von Kaler/Kneuper (2012) darauf hin, dass es Überlegungen zu einer solchen Beteiligungsvariante gegeben habe. Über 
den Umsetzungsstand findet sich an dieser Stelle jedoch nichts. 

78  Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011, ABl. L 174/1. 
79  Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist auf den Internetseiten des BMF zu finden; vgl. Bundesregierung (2012). Der Text 

ist enthalten in BR-Drucks. 791/12 vom 21.12.2012. 
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Darlehen (§ 488 BGB), („klassische“) Inhaberschuldverschreibungen (§ 793 BGB) und Genussrechte80.81 
Grundsätzlich wären wohl auch andere schuldrechtliche Verhältnisse zwischen den Akteuren zu prüfen, v. a. 
Pacht (§ 581 BGB), ggf. Bürgschaft (§ 765 BGB), bei Treuhandkonstruktionen, auf die unten näher einge-
gangen wird, auch entgeltliche Geschäftsbesorgung (§ 675 BGB). 
Was Beteiligung im rechtlichen Sinne heißen könnte, ist damit qualitativ umrissen: Miteigentum (Bruch-
teilsgemeinschaft), Anteil an einer Gesellschaft oder schuldrechtliche Verbindung zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und einer Gesellschaft, die für die Errichtung von Erneuerbare-Energien-Anlagen verantwortlich 
zeichnet. Vor einer näheren Untersuchung der dritten genannten Variante wird der Beteiligungsbegriff aus 
einer finanzwirtschaftlichen Perspektive präzisiert, dabei zugleich enger gefasst, nämlich – jedenfalls in 
enger Begriffsbestimmung – mit den beiden erstgenannten Varianten identifiziert. 

Tab. 2: Unternehmens-/Organisationsformen in Deutschland und ihre rechtlichen Grundlagen 

a) Unternehmen öffentlichen Rechts 

Unternehmens-/Organisationsformen Rechtliche Grundlagen 

Name der Unternehmens-/Organisationsform Abk. Gesetz/Verordnung Paragraphen 

Körperschaft öffentlichen Rechts 

- Gebietskörperschaften 
- Zweckverbände 

 

Anstalt des öffentlichen Rechts AöR  

Stiftungen öffentlichen Rechts  

Organisationsformen ohne Rechtsfähigkeit 

- Eigenbetriebe 

- nicht rechtsfähige Anstalten 

- Sondervermögen 

 

b) Unternehmen privaten Rechts 

Unternehmens-/Organisationsformen Rechtliche Grundlagen 

Name der Unternehmens-/Organisationsform Abk. Gesetz/Verordnung Paragraphen 

Einzelunternehmen  

Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

 

‐ Sozietäten freier Berufe 
‐ Konsortien, Arbeitsgemeinschaften 
‐ Interessengemeinschaften 
‐ Kartelle 
‐ (Konzerne) 
‐ Vorgründungsgesellschaften 

‐ Unterbeteiligungsgesellschaften 

BGB-Ges./
GbR 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §§ 705 ff. BGB

offene Handelsgesellschaft oHG Handelsgesetzbuch (HGB) §§ 105 ff. HGB

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung EWIV Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des 
Rates vom 25.07.1985 
EWIV-Ausführungsgesetz (EWIVAG) 

 

Kommanditgesellschaft 

‐ kapitalistische Kommanditgesellschaft 
‐ Publikumsgesellschaft (Massen-KG) 
‐ Treuhand 

KG HGB §§ 161 ff. HGB

  

                                                        
80  Genussrechte werden in verschiedenen Gesetzen genannt, z. B. § 221 Abs. 3 AktG. Eine Legaldefinition gibt es allerdings 

nicht. 
81  Vgl. von Kaler/Kneuper (2012), S. 792. Daneben können weitere Ausgestaltungsformen von „Anleihen“ in Betracht gezogen 

werden. Zum Anleihebegriff vgl. z. B. Schmidtbleicher (2010), S. 12-19, m. w. N. 
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[Fortsetzung Tab. 2b] 
Unternehmens-/Organisationsformen Rechtliche Grundlagen 

Name der Unternehmens-/Organisationsform Abk. Gesetz/Verordnung Paragraphen 

Partnerschaft(sgesellschaft) Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 
(PartGG) 

 

stille Gesellschaft HGB §§ 230 ff. HGB

eingetragener Verein e. V. BGB §§ 21 ff., 
§§ 55 ff. BGB 

nichtrechtsfähiger Verein BGB § 54 BGB

wirtschaftlicher Verein w. V. BGB § 22 BGB

Aktiengesellschaft 

‐ majorisierte Gesellschaften 
‐ Publikumsgesellschaften 

‐ Arten von Aktien: Inhaber-, Namens-, vinku-
lierte, Vorzugsaktien

AG Aktiengesetz (AktG)  

Europäische Gesellschaft/Societas Europaea SE Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des 
Rates vom 08.10.2001 
SE-Einführungsgesetz 

 

Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA AktG §§ 278 ff. AktG

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

‐ haftungsbeschränkte Unternehmensgesell-
schaft 

‐ Einmann-GmbH 

GmbH
 
UG 

Gesetz betreffend die Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbHG) 
GmbHG 

 
 
§ 5a GmbHG 

englische private company limited by shares (kurz: 

Limited) 

Ltd. Companies Act 2006
Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) 82 

 

eingetragene Genossenschaft eG Genossenschaftsgesetz (GenG)  

Europäische Genossenschaft/Societas Cooperativa 

Europaea 

SCE Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 
Rates vom 22.07.2003 
SCE-Ausführungsgesetz 

 

rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts BGB §§ 80-88 BGB

c) Mischformen 

Unternehmens-/Organisationsformen Rechtliche Grundlagen 

Name der Unternehmens-/Organisationsform Abk. 

MISCHFORMEN AUF KG-BASIS 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie 

Kommanditgesellschaft 

‐ Einheits-GmbH & Co. KG 
‐ getrennte Gesellschaften (1. Identische Mitglieder, 

2. andere Mitglieder) 
‐ haftungsbeschränkte Unternehmensgesellschaft 

und Compagnie Kommanditgesellschaft 

GmbH & Co. KG
 
 
 
 
UG (haftungsbeschränkt) & 
Co. KG 

HGB, GmbHG 

eingetragene Genossenschaft und Compagnie Kommandit-

gesellschaft 

eG & Co. KG HGB, GenG 

Aktiengesellschaft und Compagnie Kommanditgesellschaft AG & Co. KG HGB, AktG 

Stiftung und Compagnie Kommanditgesellschaft Stiftung & Co. KG HGB, BGB 

  

                                                        
82  Siehe hierzu EuGH, Urteil vom 09.03.1999 – Rs. C-212/97 (Centros Ltd/Erhvevs-og Selskabsstyrelsen); Urteil vom 05.11.2002 

– Rs. C-208/00 (Überseering/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH); sowie Urteil vom 30.09.2003 – Rs. C-
167/01 (Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd). Vgl. auch Kindler (1999); Freitag (1999); Hei-
denhain (2002); Knapp (2003); Leible/Hoffmann (2003); Ebke (2005); Binz/Mayer (2005). 
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[Fortsetzung Tab. 2c] 
Unternehmens-/Organisationsformen Rechtliche Grundlagen 

Name der Unternehmens-/Organisationsform Abk. 

MISCHFORMEN AUF KGAA-BASIS 

[XX] und Compagnie Kommanditgesellschaft auf Aktien [XX] & Co. KGaA AktG 

MISCHFORMEN AUF OHG-BASIS 

[XX] und Compagnie offene Handelsgesellschaft [XX] & Co. oHG HGB 

MISCHFORMEN AUF BASIS STILLER GESELLSCHAFTEN 

[YY] und Still [YY] & Still HGB 

Quellen: Klunzinger (2009), S. 1-2; Eisenhardt (2009). 

C. Finanzwirtschaftliche Überlegungen zum Beteiligungsbegriff und (gesellschafts-) recht-
liche Detailfragen 

1. Beteiligung als Bereitstellung von Eigenkapital 

Auch die Finanzwirtschaft kennt einen Beteiligungsbegriff. So definieren Perridon et al. die Einlagen- und 
Beteiligungsfinanzierung als „Formen der Beschaffung von Eigenkapital durch Kapitaleinlagen von bisher 
bereits vorhandenen oder neu hinzutretenden Gesellschaftern der Unternehmung“83. Der Beteiligungsbegriff 
ist hier an die Bereitstellung von Eigenkapital gekoppelt und damit von anderen Finanzierungsformen abzu-
grenzen: der Innenfinanzierung, aber auch der Kreditfinanzierung, etwa durch Banken oder über den Kapi-
talmarkt. 
Bei geschlossenen Fonds, die auch unter dem Begriff der Beteiligungsmodelle geführt werden, finden sich 
neben der direkten Beteiligung als Gesellschafter – oft einer GmbH & Co. KG – oder der indirekten Beteili-
gung über eine Treuhandgesellschaft auch Konstruktionen mit Genussrechten.84 Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass eine trennscharfe finanzwirtschaftliche Abgrenzung schwieriger ist, wenn man das Spektrum an mez-
zaninen Finanzierungsformen in den Blick nimmt, d. h. Finanzierungsarten, die Merkmale sowohl von Eigen- 
als auch von Fremdkapital aufweisen. Im deutschen Kontext sind dabei beispielsweise stille Beteiligungen 
(typisch und atypisch), Genussrechtskapital, Wandel- bzw. Optionsanleihe und Nachrangdarlehen zu nen-
nen. Sie bilden ein Kontinuum von Eigenkapital-ähnlichem (equity mezzanine) zu Fremdkapital-ähnlichem 
(debt mezzanine) Mezzaninkapital.85 Je nach Ausgestaltung variiert die Einstufung als wirtschaftliches, 
bilanzielles und/oder steuerrechtliches Eigenkapital oder Fremdkapital. 
Die bilanzielle86 und steuerrechtliche87 Bewertung sind insbesondere für Überlegungen zur Optimierung der 
Kapitalstruktur von Relevanz. Hierauf kommt es bei den Betrachtungen an dieser Stelle nicht primär an, 
sodass im Folgenden lediglich die Anerkennung als wirtschaftliches Eigenkapital näher erläutert wird. Es sei 
allerdings hervorgehoben, dass es unterschiedliche Eigenkapitalbegriffe gibt und der Verweis auf die Cha-
rakterisierung als Eigenkapital damit nicht ausreicht. Für die Arbeitsdefinition von Bürgerbeteiligungsmo-
dellen wird daher der finanzwirtschaftliche Beteiligungsbegriff dahingehend präzisiert, dass es sich um 
wirtschaftliches Eigenkapital handeln sollte. 
Für die Anerkennung als wirtschaftliches Eigenkapital gibt es keinen der Stellungnahme des IDW vergleich-
baren, allgemeingültigen Kriterienkatalog. Auch das Vorgehen von Ratingagenturen (so genanntes externes 

                                                        
83  Perridon et al. (2009), S. 360. 
84  Vgl. Feri EuroRating Services (2011). Die Windwärts Energie GmbH (2010) setzt geschlossene Fonds dagegen bewusst in 

einen Gegensatz zu Genussrechten. 
85  Vgl. Nelles/Klusemann (2003), S. 6-8; Becker (2009), S. 206; Brezski et al. (2006), S. 21; Werner (2007), S. 21; Häger/Elke-

mann-Reusch (2007), S. 22; Pratt/Crowe (1995), S. 371. 
86  Die handelsrechtliche Qualifizierung von Genussrechtskapital als Eigenkapital hat der Hauptfachausschuss (HFA) des Insti-

tuts der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seiner Stellungnahme 1/1994 diskutiert. Diese Ausführungen sind in der Literatur und 
Praxis weitgehend positiv angenommen worden. Das Kriterium der Langfristigkeit wird dabei jedoch nicht näher spezifiziert; 
vgl. hierzu z. B. Wengel (2001), S. 1321. 

87  Vgl. z. B. Demuth (2007), S. 26. 
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Rating) und/oder Kreditinstituten (so genanntes internes Rating) ist in diesem Zusammenhang nicht ein-
heitlich.88 Beim externen und internen Rating hängt die konkrete Einordnung vom Ermessen der Ratingagen-
tur oder der Kredit gebenden Bank ab. Die Bewertung eines mezzaninen Finanzinstruments kann mithin je 
nach Ratingagentur und/oder Bank unterschiedlich ausfallen. Auch eine partielle Anrechnung ist möglich, 
z. B. zu 75 % als Eigen- und 25 % als Fremdkapital oder jeweils zu 50 % als Eigen- und Fremdkapital.89 
Folgte man bei der Begriffsbestimmung klassischen logischen Prinzipien (tertium non datur), so ergäbe sich 
an dieser Stelle folglich ein Dilemma, das nur durch Einführung von Zwischenkategorien lösbar ist. Beteili-
gung ist keine dichotome Variable. 
Selbst wenn die konkrete Einstufung zwischen den einzelnen Ratingagenturen und Banken variiert, so las-
sen sich aus einem Vergleich verschiedener Listen bzw. Verfahren Kennzahlen herausarbeiten, die erfüllt 
sein müssen, um hybride Kapitalformen als wirtschaftliches Eigenkapital zu qualifizieren:90 

 Es besteht ein Anspruch auf Rückzahlung im Liquidationsfall erst nach Befriedigung der Interessen aller 
anderen Gläubiger (Rangrücktrittsvereinbarung). 

 Das Kapital wird langfristig, d. h. über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren (Restlaufzeit), über-
lassen (langfristige Kapitalüberlassung). 

 Weder Kapitalgeber noch Kapitalnehmer besitzen eine Kündigungsmöglichkeit während der Laufzeit 
(Ausschluss ordentlicher Kündigungsrechte). 

 Zinszahlungen sind bei Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aufschiebbar oder die Verzinsung 
erfolgt direkt gewinnabhängig (erfolgsabhängige Vergütung). 

 Es werden keine Sicherheiten für die Überlassung des Kapitals gestellt (keine Besicherung durch das 
Unternehmen). 

Je nach vertraglicher Gestaltung kann mithin Mezzaninkapital als wirtschaftliches Eigen- oder Fremdkapital 
klassifiziert werden. Von Bürgerbeteiligung im finanzwirtschaftlichen Sinne wäre immer dann zu sprechen, 
wenn es sich um wirtschaftliches Eigenkapital gemäß der genannten Kriterien handelt. 

2. Eigenkapitalfunktionen und -eigenschaften 

An dieser Stelle sind jedoch weitere Präzisierungen möglich. Dem Eigenkapital werden in der ökonomischen 
Literatur bestimmte Funktionen bzw. Eigenschaften zugewiesen. Betrachtet man diese näher, so lässt sich 
genauer ermitteln, was den Kern des Beteiligungsbegriffs aus finanzwirtschaftlicher im Zusammenspiel mit 
der politikwissenschaftlichen Perspektive ausmacht. 
Als Funktionen des Eigenkapitals werden in der Literatur genannt:91 

 die Einsatz- oder Arbeitsfunktion (auch: Errichtungsfunktion), Finanzierungsfunktion (auch: Finan-
zierungsbasis): Eigenkapital schafft die Basis dafür, wirtschaftlich handeln zu können; 

 die Haftungs- und Garantiefunktion, Vertrauensfunktion, Risikofunktion (Gläubigerschutz, Kredit-
würdigkeit), Verlustauffangpotenzial: Eigenkapital trägt Verluste, dient als Risikopuffer und sichert 
das Kapital der Gläubiger; 

 Mitbestimmungs- bzw. Herrschafts- oder Geschäftsführungsfunktion (Stimmrechte, Informations- 
und Kontrollrechte): je nach Gesellschaftsform und vertraglicher Regelung üben Eigenkapitalgeber 
in unterschiedlicher Weise Einfluss auf die Geschäftsführung aus und können die Gesellschaft nach 
außen vertreten; 

 Maßstab für Erfolgsverteilung (auch: Ausschüttungsbemessungsfunktion). 
Charakteristika des Eigenkapitals sind:92 

                                                        
88  Vgl. Gerdes (2006), S. 58; Arnsfeld/Müller (2008), S. 329. 
89  Gerdes (2006), S. 60, hält dies sogar für den Regelfall. 
90  Vgl. Schröder/Gans (2009), S. 2. 
91  Vgl. von Arnim (1976), Sp. 285-288; Wöhe/Döring (2010), S. 594; kritisch zu den Funktionen: Schneider (1987), S. 186. 
92  Vgl. Schneider (1987), S. 186 f. Die weiteren, z. B. bei Wöhe/Döring (2010), S. 593, oder Drukarczyk (2006), S. 404, aufgeführ-

ten Eigenschaften lassen sich aus den genannten Charakteristika ableiten. 
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 Im Idealfall reinen Eigenkapitals sind die Auszahlungsansprüche vertraglich ausschließlich ergeb-
nisabhängig. Das heißt auch, dass im Fall der Liquidation lediglich ein Restbetrag ausgezahlt wird, 
wenn alle Forderungen höheren Ranges bedient worden sind. 

 Planmäßig wird kein Rückzahlungszeitpunkt bis zum Planungshorizont vereinbart. 
 Den Eigenkapitalgebern stehen Verwaltungsrechte (Teilnahme an Gesellschafterversammlung/ Mit-

gliederversammlung, Stimmrecht, Anfechtungsrecht, Informationsrecht, Kontrollrecht) zu. Die kon-
krete Ausgestaltung der Entscheidungskompetenzen ist nicht nur von der Form der Finanzierung 
abhängig, sondern auch von der Rechtsform des Unternehmens (juristisch), zudem von den realen 
Machtverhältnissen im Unternehmen (faktisch). 

Hervorzuheben ist, wenn man dem Grundgedanken hinter den Überlegungen zu politischer Partizipation 
folgt, die Mitbestimmungsfunktion des Eigenkapitals bzw. die Verwaltungsrechte. Vermögensrechte allein – 
Rückzahlungsansprüche oder abstraktes Schuldversprechen nach § 780 BGB93 – reichen nicht aus, um eine 
Kapitalüberlassung als Bürgerbeteiligung in diesem engeren finanzwirtschaftlichen Sinne einzuordnen. Eine 
Bürgerbeteiligung im engeren Sinne liegt also grundsätzlich nur dann vor, wenn die Bürgerinnen und Bürger 
Anteile an einer Gesellschaft erwerben oder Mitglieder einer Bruchteilsgemeinschaft werden. Andere Formen 
der Finanzierung sind nur dann als Bürgerbeteiligung einzustufen, wenn entsprechende Mitentscheidungs-
möglichkeiten vertraglich eingeräumt werden. Dies ist aber z. B. bei Genussrechten nicht gegeben, da hier 
Stimmrechte stets ausgeschlossen sind.94 Die konkrete Ausgestaltung der Mitbestimmung ist eine Frage der 
Unternehmensgovernance.95 Auf damit verbundene Teilfragen wird im folgenden Unterabschnitt kurz einge-
gangen. 

3. Stimmrecht, Informationsasymmetrien und Prinzipal-Agent-Problematik 

Im Folgenden wird zunächst von einer gesellschaftsrechtlichen Einbindung ausgegangen. Dabei stellen sich 
mit Blick auf die vorgenannten zentralen Merkmale, insbesondere die Mitentscheidungsmöglichkeiten, eini-
ge finanzwirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Detailfragen, die an dieser Stelle näher erörtert werden. 
Zu den oben genannten Verwaltungsrechten, in denen die Mitbestimmungsfunktion des Eigenkapitals ihren 
Niederschlag findet, zählt das Stimmrecht, das dem Mitglied einer Gesellschaft zusteht. Je nach Rechtsform 
sind hier Besonderheiten zu beachten. Aus einer normativen demokratietheoretischen Perspektive könnte 
man vom Ideal gleicher Stimmrechte für alle Mitglieder ausgehen und damit das Stimmrecht als ein Merk-
mal besonders hervorheben. Eine Bürgerbeteiligung läge dann vor, wenn eine „demokratische Stimmrechts-
regelung“ gegeben ist – in Abgrenzung zu „kapitalistischen“ bzw. „kapitalorientierten“ Formen der Stimm-
rechtsregelung. Beide Formen konvergieren, wenn sich viele Personen mit gleich hohen Anteilen an der Ge-
sellschaft beteiligen. Eine solche Unterscheidung ist auch deshalb theoretisch von Interesse, weil gemeinhin 
verschiedene Anreizwirkungen mit der Stimmrechtsverteilung verbunden werden. So spricht man im Zu-
sammenhang mit Genossenschaften von einer „strukturelle[n] Eigenkapitalschwäche“96: Mitglieder hätten 
keinen Anreiz, mehr als einen Geschäftsanteil zu zeichnen, weil damit keine größeren Mitentscheidungsmög-
lichkeiten verbunden seien.97 Gemäß § 43 Abs. 3 Satz 1 GenG gilt bei Genossenschaften grundsätzlich die 
Regel „Ein Mitglied, eine Stimme“ – das genossenschaftliche Demokratieprinzip. Demgegenüber sieht das 
Gesetz bei einer GmbH grundsätzlich eine Gewichtung des Stimmrechts nach Geschäftsanteilen vor (§ 47 
Abs. 2 GmbHG), wenngleich dies dispositives Recht ist (§ 45 GmbHG). Nach § 119 Abs. 2 HGB wird dagegen 
bei einer oHG, aber auch bei einer KG (§ 161 i. V. m. § 119 Abs. 2 HGB), nach Köpfen abgestimmt wird, so-

                                                        
93  Für diese rechtliche Unterscheidung vgl. Schmidtbleicher (2010), S. 13-17. 
94  Vgl. z. B. Lühn (2013), S. 54. 
95  Vgl. zum Zusammenhang zwischen Finanzwirtschaft und Governance, wenn auch aus umgekehrtem Blickwinkel, Williamson 

(1988). 
96  Beuthien (2003), S. 12. Die Eigenkapitalschwäche wird durch mehrere Merkmale der eG verursacht, nicht allein durch die 

Stimmrechtsregelungen: Der Anspruch auf Förderleistung besteht bereits bei Übernahme eines Geschäftsanteils. Die genos-
senschaftliche Rückvergütung bemisst sich am Umfang des mit der eG getätigten Geschäfts. Mitglieder partizipieren beim 
Ausscheiden nicht am Wertzuwachs der Genossenschaft. 

97  Für eine Diskussion dieser Problemstellung vgl. z. B. Beuthien (2003), S. 13; Royer (1992); Nilsson (2001). 
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fern der Gesellschaftsvetrag nichts anderes vorsieht. Genau dies dürfte allerdings regelmäßig der Fall sein. 
Ein theoretisches Interesse an einer Differenzierung in „demokratische“ und „kapitalorientierte“ Formen 
finanzieller Bürgerbeteiligungen ergibt sich nicht nur aus den Überlegungen zu unterschiedlichen Anreizwir-
kungen und damit verbundenen möglichen Finanzierungsproblemen. Darüber hinaus wäre etwa zu testen, ob 
unterschiedlich starke Möglichkeiten der Einflussnahme hinsichtlich der Akzeptanzwirkungen verschiedene 
Ergebnisse erbringen. 
Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit im Alltag beauftragen die Mitglieder einer Gesellschaft eine oder 
mehrere Personen mit der Geschäftsführung. Daneben kann es weitere Organe geben, die für die Gesell-
schaft handeln. Die Stellung dieser Organe zueinander wird wesentlich durch die Wahl der Rechtsform ge-
prägt. Bei Kapitalgesellschaften erfolgt eine Trennung von Eigentum und Geschäftsführung mit den aus der 
ökonomischen Theorie bekannten Problemen asymmetrischer Informationsverteilung.98 Die Mitwirkungsmög-
lichkeiten werden durch die solchen Konstellationen innewohnenden Hindernisse beschränkt. Bei Personen-
gesellschaften, aber auch der eG, gilt das Verbot der Drittorganschaft: Mindestens ein Gesellschafter muss 
stets befugt sein, die Geschäftsführung und Vertretung wahrzunehmen.99 Gleichwohl werden auch hier, ins-
besondere bei einer größeren Zahl an Beteiligten, einzelne Personen beauftragt, für die Gesamtheit der Kapi-
talgeber Entscheidungen zu treffen. 
Stellt man die Mitentscheidungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger in das Zentrum, erweisen sich 
bestimmte gesellschaftsrechtliche Konstruktionen für die Definition eines Bürgerbeteiligungsmodells als 
kritisch. So sieht das Gesetz für die KG einen Ausschluss der Kommanditisten von der Geschäftsführung vor 
(§ 164 HGB). Diese Vorschrift ist zwar disponibel. Bei der in der Praxis häufig vorkommenden Publikums-KG 
in der Form einer GmbH & Co. KG übernimmt aber im Regelfall die Komplementär-GmbH diese Funktion. Die 
Komplementär-GmbH wird vom Iniatiator bzw. den Iniatiatoren gestellt. 
Für eine rechtliche Bewertung kommt es damit entscheidend auf das Gesamtgefüge der Gesellschaft an. An 
dieser Stelle sind Abstufungen unterschiedlicher Beteiligungsgrade denkbar. Informationsasymmetrien und 
Prinzipal-Agenten-Probleme weisen auf ökonomische Grenzen der Kontroll- und Mitentscheidungsmöglich-
keiten hin. Diese sind für die Definitionsfrage insofern relevant, als dass eine Begrenzung der Verwaltungs-
rechte im Einzelfall ökonomisch geboten sein kann bzw. eine Lösung ökonomischer Probleme darstellen kann 
und damit nicht automatisch zu einem Ausschluss einer bestimmten Form führen sollte. 

4. Offenheit für eine Beteiligung einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern 

Eine weitere Möglichkeit, den Bürgerbeteiligungsbegriff enger zu fassen oder eine Differenzierung zwischen 
unterschiedlichen Formen der Bürgerbeteiligung vorzunehmen, besteht darin, auf das Ziel, möglichst viele 
Personen zu beteiligen, zurückzugreifen und entweder (a) die Anzahl der Mitglieder im Verhältnis zur rele-
vanten Gemeinschaft bzw. Bezugsgruppe oder (b) die Mindestbeteiligungssumme als Indikator zu nutzen. 
Der erstgenannte Indikator ist insofern weniger geeignet, als dass die Beteiligungsquote – ähnlich der 
Wahlbeteiligung – das Ergebnis des Beteiligungsprozesses widergibt, aber weniger eine Aussage darüber 
erlaubt, ob eine Beteiligung grundsätzlich allen offen stand. Darüber hinaus dürfte die tatsächliche Mitglie-
derzahl von verschiedenen Faktoren abhängen, u. a. von der Dauer des Bestehens und dem Erfolg des Pro-
jektes. Hier besteht die Gefahr, dass bei empirischen Untersuchungen Zirkel konstruiert werden, etwa wenn 
der Zusammenhang zwischen Bürgerbeteiligung und Erfolg getestet wird. 
Hinter der Wahl der Mindestbeteiligungssumme als Indikator für das Vorliegen/Nichtvorliegen von Bürgerbe-
teiligungen steht die Überlegung, dass der Kreis derjenigen, die als Kapitalgeber infrage kommen, umso 
kleiner sein dürfte, je höher die finanzielle Hürde ist, die überwunden werden muss, um sich beteiligen zu 
können. Relevant ist damit nicht so sehr die Höhe der Geschäftsanteile, die eine Bürgerin/ein Bürger über-
nimmt, sondern vielmehr der tatsächlich einzuzahlende Betrag. Unter Risikogesichtspunkten tritt zudem die 
Frage der Haftung bzw. Haftungsbeschränkung hinzu: Unbegrenzte Haftung mag bei sehr kleinen Vorhaben 
in Kauf genommen werden, stellt aber eine Hürde für eine breite Bürgerbeteiligung dar. Bei einigen Energie-

                                                        
98  Vgl. z. B. Fritsch et al. (2007), S. 282-305. 
99  Vgl. Eisenhardt (2009), S. 168-170, Rn. 272-276. 



  
26

genossenschaften wird erwartet, dass neben einem bzw. mehreren Geschäftsanteilen zugleich auch – oft für 
bestimmte Projekte – Nachrangdarlehen gegeben werden. Finanzwirtschaftlich betrachtet sind dann Pflicht-
einlage und Höhe des Nachrangdarlehens zu summieren, wenn die finanzielle Eintrittshürde bestimmt wer-
den soll. 
Man könnte die Mindestbeteiligung mithin zum Abgrenzungskriterium für Bürgerbeteiligungen machen. 
Dabei ergibt sich allerdings das Problem, sachliche Gründe für die Festlegung des Grenzwertes angeben zu 
müssen, soll die Typologie nicht allzu willkürlich ausfallen. Bei geschlossenen Fonds liegt die Mindestbetei-
ligung im Regelfall bei 5.000 Euro bis 10.000 Euro, z. T. deutlich darüber.100 Damit zielen geschlossene 
Fonds primär auf vermögende Privatpersonen. Insofern liegt es nahe, eine Mindestbeteiligungssumme von 
(deutlich) weniger als 5.000 Euro als Indiz dafür zu nutzen, dass das Beteiligungsangebot darauf ausge-
richtet ist, möglichst viele Personen einzubeziehen. 
Dabei stellen sich dann jedoch zwei praktische Probleme: Zum einen erhöht die Anzahl der Mitglieder den 
Koordinationsaufwand und die Kosten für die Entscheidungsfindung. Dies gilt es, bei der Bestimmung eines 
möglichen Grenzwertes zu berücksichtigen. Zum anderen müssen aus Gründen der Gleichbehandlung alle 
Mitglieder der Gesellschaft die Möglichkeit haben, an der Willensbildung teilzunehmen, d. h. bei einer Ge-
nossenschaft oder GmbH & Co. KG z. B. an der Generalversammlung bzw. Gesellschaftsversammlung teilzu-
nehmen. Mit der Größe der Teilnehmerzahl steigt auch die logistische Herausforderung – mit entsprechen-
den zusätzlichen Kosten. Auch wenn im Regelfall lediglich ein Teil der Mitglieder anwesend ist, müssen doch 
alle theoretisch die Chance haben zu partizipieren.101 Es existieren grundsätzlich drei Wege aus diesem Di-
lemma: 

(1) Die Mindestbesteiligungssumme und damit die Hürde für eine Beteiligung wird erhöht. Im Ergebnis 
nimmt die Zahl möglicher Bürgerinnen und Bürger, die über hinreichend Vermögen frei verfügen, 
um sich zu beteiligen, ab. 

(2) Bei einer eG ist gemäß § 43a GenG für Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern die Ein-
richtung einer Vertreterversammlung zulässig. In diesem Fall entscheiden die einzelnen Mitglieder 
jedoch nicht mehr unmittelbar; die Einflussmöglichkeiten nehmen tendenziell ab. Die Einführung 
einer Zwischenebene dürfte tendenziell die Prinzipal-Agenten-Probleme innerhalb der Organisation 
verstärken. 

(3) Es wird eine virtuelle Mitglieder- bzw. Gesellschafterversammlung (bei der AG: Hauptversammlung, 
bei der eG: Generalversammlung) durchgeführt. Fraglich ist, in welchen Rechtsformen eine solche 
virtuelle Versammlung zulässig ist. Für die AG wird die Möglichkeit einer rein virtuellen Hauptver-
sammlung verneint. Die AG muss den Aktionären eine Präsenzversammlung anbieten.102 Die Mög-
lichkeit einer virtuellen Generalversammlung einer eG ist strittig.103 

Auf ein anderes Problem in diesem Kontext sei an dieser Stelle nur kurz verwiesen: Die Möglichkeit, eine 
Vielzahl an Personen zu beteiligen, dürfte auch dadurch begrenzt werden, dass unternehmerische Beteili-
gungen risikoreicher und damit nicht für alle Personen geeignet sind. Grundsätzlich sollte die Bürgerin/der 
Bürger über hinreichend Vermögen frei verfügen können, um sich tatsächlich beteiligen zu können. 
Hürden beim Ein- und Austritt aus der Gesellschaft könnten ebenfalls die Zahl der Mitglieder begrenzen. Aus 
diesem Grund wird bei der Publikums-KG oft auf eine Treuhandkonstruktion zurückgegriffen.104 Bei einer 
echten Treuhand schließt der Kapitalanleger (Treugeber) einen Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß § 675 
BGB mit einem Treuhänder ab. Dieser wiederum ist an der KG – oft eine GmbH & Co. KG – beteiligt. Den 

                                                        
100  Vgl. Behrendt et al. (2010). 
101  Dieser Hinweis entstammt einem Interview mit Henrik Bremer. 
102  Vgl. Noack in Hoeren/Sieber (2012), Teil 21.2, Rn. 98-104. 
103  Vgl. Cario in Lang/Weidmüller (2006), § 43, Rn. 106a. Der Gesetzgeber hat in seiner Gesetzesbegründung auf die Möglichkeit 

einer Kommunikation rein auf elektronischem Wege verwiesen. Gleichwohl wird an anderen Stellen des GenG von einem be-
stimmten Ort ausgegangen, an dem die Generalversammlung stattfindet – wobei offen bleibt, ob auch eine Adresse im Inter-
net als Ort in diesem Sinne zu interpretieren wäre. 

104  Vgl. z. B. Eisenhardt (2009), S. 249-252, Rn. 433-440. 
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Treugebern stehen dann keine direkten Verwaltungsrechte an der Gesellschaft zu. Eine Mitentscheidung 
erfolgt allerdings dann mittelbar, wenn zwischen Treugeber und Treuhänder ein Stimmbindungsvertrag 
geschlossen wird. Insofern spricht eine Treuhandkonstruktion nicht grundsätzlich gegen das Vorliegen einer 
Bürgerbeteiligung. 
Zusammenfassend kann bei einer weiteren Differenzierung unterschiedlicher Bürgerbeteiligungsansätze aus 
Finanzierungsperspektive auf die Höhe der Mindestbeteiligung abgestellt werden. Zugleich müssen prakti-
sche Grenzen berücksichtigt werden, um nicht ein Idealbild und damit für empirische Untersuchungen letzt-
endlich eine leere Menge zu konstruieren. 

5. Direkte vs. indirekte Beteiligung 

Neben der Offenheit für das finanzielle Engagement vieler Personen bieten die politikwissenschaftlichen 
Ausführungen zu Beginn dieses Abschnitts einen weiteren Anknüpfungspunkt für eine finanzwissenschaftli-
che Diskussion: die direkte vs. indirekte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. So könnte auch die In-
tegration einer Kommune bzw. die Umsetzung eines Erneuerbaren-Energien-Projektes direkt durch die Kom-
mune – sofern kommunalrechtlich zulässig – oder aber das Engagement einer kommunalen Gesellschaft – 
hier: eines kommunalen Energieversorgers/Stadtwerks – als (indirekte) Bürgerbeteiligung verstanden wer-
den. Andere Formen indirekter wirtschaftlicher Teilhabe sind Bürgerstiftungen oder Gemeinschaftsprojekte, 
die aus Gewinnen einer Erneuerbaren-Energien-Projektgesellschaft finanziert werden.105 Ein solches Ver-
ständnis von Bürgerbeteiligung wird in mehreren Interviews im Rahmen unterschiedlicher Forschungspro-
jekte von Gesprächspartnern geäußert. 
Zwar ist es denkbar, dass über solcherlei Maßnahmen ähnliche Effekte wie bei einer direkten Bürgerbeteili-
gung erzielt werden, z. B. dass ähnliche Akzeptanzwirkungen entfaltet werden. Gleichwohl geht – wenigs-
tens bei Betrachtung kommunaler Investitionen bzw. der Investitionen kommunaler Unternehmen – die Be-
sonderheit des Finanzierungsansatzes verloren. Die Mobilisierung von Kapital bei Bürgerinnen und Bürgern 
direkt für Projekte im Sinne einer „kooperativen Finanzierung“ stellt eine Alternative zur klassischen Kom-
munalfinanzierung dar. Insofern wäre gerade zwischen direkter Beteiligung und indirekten Formen der fi-
nanziellen Teilhabe zu differenzieren. Die Eignung der jeweiligen Finanzierungsformen für bestimmte Zwecke 
gilt es im Rahmen künftiger Forschungen zu analysieren. Ob bzw. in welchen Fällen Bürgerbeteiligungsmo-
delle aus normativer Perspektive im Vergleich zu möglichen Alternativen geeignetere institutionelle Arran-
gements sind, sollten mithin die empirischen Forschungen zu den Wirkungen von Bürgerbeteiligung in die-
sem Feld zeigen. 

6. Differenzierung unterschiedlicher Projektebenen und Ausmaß der Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger 

Besondere Probleme der Begriffsbestimmung ergeben sich dann, wenn nicht eine einzelne Bürgerbeteili-
gungsgesellschaft besteht, die die Erneuerbare-Energien-Anlagen in ihrem Eigentum hält, sondern mehrere 
Gesellschaften auf unterschiedlichen Projektebenen vorhanden sind. In einem solchen Fall ist das Gesamt-
gebilde zu betrachten und zu untersuchen. Die Gründung separater Projektgesellschaften (Special Purpose 

Companies, SPCs, oder Special Purpose Vehicles, SPVs) kann verschiedene Gründe haben, u. a. der Risikore-
duktion dienen: Scheitert ein Projekt, lässt sich bei geeigneter gesellschaftsrechtlicher Konstruktion das 
Risiko für die Beteiligungsgesellschaft auf die Einlage in der Projektgesellschaft begrenzen. Bei einer Diffe-
renzierung in Beteiligungs- und Projektebene sind unterschiedliche Kombinationen „echter“ Bürgerbeteili-
gung mit „Bürgerbeteiligung im weiten Sinne“ denkbar. Darüber hinaus ist zu beachten, welchen Anteil die 
Bürgerinnen und Bürger an der Projektgesellschaft halten, inwieweit sie also tatsächlich über die Gestalt 
des Projektes mitentscheiden können. 
Von einer Bürgerbeteiligung im engeren Sinne ist nur dann auszugehen, wenn die Beteiligungsgesellschaft 
auch Anteile an der Projektgesellschaft hält (siehe Abb. 1), also Eigenkapital in die Projektgesellschaft gibt 

                                                        
105  In den USA gibt es im Immobilienbereich sogenannte „community benefit agreements“ (CBAs), die auch dem Zweck dienen, 

gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen; vgl. z. B. Wolf-Powers (2010). 
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und entsprechende Mitbestimmungsrechte besitzt (Fall a). Das Eigenkapital kann auch von Partnern stam-
men, während die Bürgerbeteiligungsgesellschaft lediglich Mezzanine- und/oder Fremdkapital an die Pro-
jektgesellschaft gibt (Fall b). In diesem Fall liegt lediglich eine Bürgerbeteiligung im weiten Sinne vor: Die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten hinsichtlich des Erneuerbare-Energien-Vorhabens sind entsprechend be-
schränkt. 

   
(a) Bürgerbeteiligung i.e.S. (b) Bürgerbeteiligung i.w.S. 

Abb. 1: Bürgerbeteiligung im engeren und weiten Sinne bei Aufspaltung von Projekt- und Beteili-

gungsebene 

Selbst wenn die Beteiligungsgesellschaft Eigenkapital in die Projektgesellschaft eingibt, hängen die Mitent-
scheidungsmöglichkeiten – wie oben ausgeführt wurde – wesentlich von der Rechtsformwahl ab. So kann 
bei einer GmbH & Co. KG auf Projektebene (siehe Abb. 2) aufgrund der Regelungen zur Geschäftsführung 
einem Partner relativ großes Gewicht bei der Entscheidungsfindung zukommen, wenn dieser die Komple-
mentär-GmbH stellt. In diesem Fall kann nicht mehr uneingeschränkt von einer Bürgerbeteiligung im enge-
ren Sinne gesprochen werden. 

 
Abb. 2: Bürgerbeteiligung bei einer GmbH & Co. KG auf Projektebene 

Beliebig komplex werden solche Strukturen, wenn mehrere Projekte mit eigenen Projektgesellschaften in 
einer Holding gebündelt werden (siehe Abb. 3). Prinzipal-Agenten-Probleme können hier auf mehreren Ebe-
nen auftreten. Je nach Ausgestaltung der einzelnen Gesellschaften können die Mitentscheidungsmöglichkei-
ten der Bürgerinnen und Bürger mehr oder weniger stark beschränkt werden. Insofern wird hier zwar Fall a 
grundsätzlich als Bürgerbeteiligung i.e.S. klassifiziert. Eine solche Einstufung ist aber im Praxisfall anhand 
der konkreten rechtlichen Gesamtstruktur zu überprüfen. Als schwierig, ggf. aber für empirische Untersu-
chungen hilfreich, dürfte sich eine Abstufung (ordinal oder gar kardinal) zwischen den Beteiligungsgraden 
in den Fällen b und c erweisen, d. h. bei einer Investition von Mezzanine- und/oder Fremdkapital auf Projekt-
ebene bzw. in eine Holdinggesellschaft. 
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(a) Bürgerbeteiligung i.e.S. 

 
(b) Bürgerbeteiligung i.w.S. (1) 

 

(c) Bürgerbeteiligung i.w.S. (2) 

Abb. 3: Bürgerbeteiligung im engeren und weiten Sinne bei einer Holdingstruktur 

 
Abb. 4: Bürgerbeteiligung im engeren Sinne nach Höhe des Anteils 

Über die Frage der Aufsplittung von Gesellschaften auf unterschiedlichen Ebenen hinaus stellt sich die Fra-
ge, welchen Anteil die Bürgerbeteiligungsgesellschaft am Kapital der Projektgesellschaft hält bzw. die Bür-
gerinnen und Bürger direkt an der Erneuerbaren-Energien-Projektgesellschaft halten. So hat die wincomm 
schleswig-holstein zusammen mit der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und dem Bundesverband 
Windenergie (BWE) zwecks Schutz des Begriffs des Bürgerwindparks festgelegt, nur dann von einer Bürger-
beteiligung zu sprechen, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde mehr als 50 % der Anteile an der 
Projektgesellschaft erworben haben.106 Dabei gehen sie offenbar von einer GmbH & Co. KG mit Stimmrechts-
verteilung nach Geschäftsanteilen aus – was wenigstens für Nordfriesland als Standard gelten kann. 

                                                        
106  Persönliche Mitteilung von Holger Arntzen, windcomm schleswig-holstein. 
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Bei einer eG als Projektgesellschaft wären andere Kriterien anzulegen: Sind keine Mehrstimmrechte verein-
bart, so ist bereits oder erst dann eine Stimmenmehrheit erreicht, wenn mehr als 50 % der beteiligten Per-
sonen Bürgerinnen und Bürger (der Gemeinde oder des Landkreises) sind, selbst wenn einzelne Personen 
mehr als einen Anteil gezeichnet haben. Mehrheit der Stimmrechte und Mehrheit der gezeichneten Anteile 
können folglich auseinanderfallen. Besonderheiten bestehen bei einer eG hinsichtlich der Einräumung von 
Mehrstimmrechten: Einzelnen Personen, die den Geschäftsbetrieb der Genossenschaft besonders fördern, 
können bis zu drei Stimmen gewährt werden (§ 43 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 GenG). Sonderregelungen trifft das 
Genossenschaftsgesetz für Unternehmergenossenschaften (Nr. 2) und Zentralgenossenschaften (Nr. 3). Bei 
Letzteren besteht an die Vergabe von Mehrstimmrechten lediglich die Voraussetzung, dass die Stimmrechte 
an eine Bezugsgröße gebunden sind. Dies kann z. B. die Höhe der Geschäftsguthaben sein.107 Abweichend 
von der Definition bei windconm et al. wird hier daher vorgeschlagen, dann von Bürgerbeteiligung zu spre-
chen, wenn mehr als 50 % der Stimmrechte bei den Bügerinnen und Bürgern liegen. 

7. Öffentliches Angebot 

Die Definition von windcomm et al. beinhaltet ein weiteres Merkmal, das finanzwirtschaftlich und -rechtlich 
interpretierbar ist: das öffentliche Angebot der Anteile. Hier greifen regelmäßig anlegerschutzrechtliche 
Bestimmungen. Gemäß § 1 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) ist ein Verkaufsprospekt zu erstellen, der 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüft wird. Während Windenergieprojekte 
im Regelfall so hohe Investitionsvolumina aufweisen, dass die Kosten, die mit der Erstellung eines Prospek-
tes verbunden sind, in Relation dazu tragbar erscheinen mögen, gilt dies für kleine Bürgersolaranlagen 
nicht. Greifen an dieser Stelle keine Ausnahmetatbestände, wird ein Vorhaben sehr schnell allein wegen der 
Prospektpflicht unwirtschaftlich. Aus diesem Grund dürfte es eine Reihe von Akteuren geben, die eine Pros-
pektpflicht meiden und ihr Angebot so gestalten, dass es unter die Ausnahmetatbestände des § 2 VermAnlG 
fällt.108 
Vor diesem Hintergrund sind Konstruktionen zu finden, bei denen wiederholt Solaranlagen in kleinerem Kreis 
finanziert und betrieben werden. Durch die mehrmalige Reproduktion eines Modells an einem Ort werden in 
Summe viele Bürgerinnen und Bürger erreicht. Da in dieser Fallkonstellation alle anderen, bislang diskutier-
ten Merkmale erfüllt sind, erscheint es nicht zielführend, diese Modelle bei der Begriffsbestimmung auszu-
schließen. Die rechtliche Qualifikation als „öffentliches Angebot“ ist insofern nur begrenzt als Definitionskri-
terium für Bürgerbeteiligungen tauglich. 

8. Bürgerbeteiligung in Form von Fremdkapital: Covenants, Sonderrechte und Sondersituationen 

Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass die Mitsprache trotz der Einbringung von Eigenkapi-
tal rechtlich und faktisch eingeschränkt sein kann. Umgekehrt ist es denkbar, dass größere Mitsprachemög-
lichkeiten bei Fremdkapital oder fremdkapitalähnlichem Mezzaninkapital gegeben sind, als dies regelmäßig 
beim klassischen, von Banken oder anderen Kapitalmarktteilnehmern bereitgestellten Fremdkapital der Fall 
ist. 
Im Regelfall bestehen bei der Überlassung von Fremdkapital keine Mitspracherechte der Kapitalgeber bei 
der Führung der Geschäfte des Unternehmens. Allerdings wird mittels covenants der Gestaltungsspielraum 
der Geschäftsführung üblicherweise für Krisensituationen eingeschränkt.109 Typisches Einsatzgebiet für 
solche Zusicherungen und Verpflichtungen, mittels derer auf die Geschäftsführung Einfluss genommen 
wird, sind Anleihen, Konsortialkredite, Projektfinanzierungen und Akquisitionsfinanzierungen (leveraged buy-

outs).110 

                                                        
107  Vgl. Cario in Lang/Weidmüller (2006), § 43. Rn. 77. 
108  Weitere Einschränkungen bzw. höhere Transaktionskosten sind mit Inkrafttreten des im Entwurf vorliegenden Kapitalanlage-

gesetzbuchs (KAGB-E) zu erwarten; siehe auch die Ausführungen zum Forschungsprogramm unten. 
109  Vgl. Perridon/Steiner/Rathgeber (2009), S. 383, 394-395. 
110  Vgl. Servatius (2008), S. 18; Livonius (2012). 
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Es gibt zwei unterschiedliche Fallgruppen, in denen Fremdkapital einen stärkeren Beteiligungscharakter 
gewinnt: 

 In einigen Fällen bestehen Sonderrechte für Fremdkapitalgeber, z. B. Sitze in Beiräten oder Vertre-
tungen im Aufsichtsrat. Ebenso wie besondere Kontroll- und Informationsrechte werden diese Son-
derrechte jedoch eher großen Fremdkapitalgebern eingeräumt, die dabei als „adjusting creditors“ 
diese Rechte zugleich für andere, „non-adjusting creditors“ mit übernehmen und eine „funktiona-
le[.] Treuhänderstellung“111 einnehmen. Vom Regelfall abweichende besondere Kontroll- und Infor-
mationsrechte sind zwar grundsätzlich auch für Bürgerinnen und Bürger – etwas bei „Bürgeranlei-
hen“ – vereinbar. Da es sich jedoch um eine Vielzahl kleiner Gläubiger handelt, dürften die Trans-
aktionskosten der Wahrnehmung einer effektiven Kontrolle durch den einzelnen Gläubiger prohibitiv 
hoch sein. Anders gelagert ist der Fall, wenn eine Bürgerbeteiligungsgesellschaft als Fremdkapital-
geberin Sonderrechte eingeräumt bekommt, da auf diese Weise eine Interessenbündelung denkbar 
ist. 

 Größere Kontrollrechte können Gläubigern auch in Sondersituationen zukommen.112 Den Extremfall 
stellt eine gesetzlich erzwungene oder freiwillige Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital (debt-

equity swap) dar. In diesem Fall geht die Kontrolle über das Unternehmen auf die Gläubiger über. 
Im Allgemeinen aber sind die Verwaltungsrechte von Mezzanine- und Fremdkapitalgebern begrenzt. Die im 
Rahmen verschiedener Forschungsprojekte geführten Experteninterviews deuten darauf hin, dass eine Be-
schränkung auf Vermögensrechte vonseiten vieler Initiatoren auch gewollt ist. Aus diesem Grund erscheint 
eine graduelle Abstufung von Eigenkapital (Bürgerbeteiligung im engeren Sinne, „echte Bürgerbeteiligung“) 
sowie Mezzanine- und Fremdkapital (Bürgerbeteiligung im weiten Sinne) gerechtfertigt, solange Informati-
onsflüsse an die Bürgerinnen und Bürger, Konsultationsmöglichkeiten und ggf. gewisse Kontrollrechte be-
stehen. 

D. Ownership 

Mit den vorstehenden Ausführungen ist umrissen, was unter Beteiligung – im Englischen participation – im 
vorliegenden Kontext verstanden werden kann. Wie oben ausgeführt wurde, findet sich in der internationalen 
Literatur daneben der Begriff „community energy“ oder „community ownership“. Neben dem Partizipations-
terminus ist daher auch kurz auf den Begriff ownership einzugehen. 
Ownership kann im Englischen zwei unterschiedliche Bedeutungen annehmen:113 Zum einen bezeichnet es 
das Eigentum bzw. den Besitz. Zum anderen bringt es die Übernahme von Verantwortung und Kontrolle zum 
Ausdruck. Im erstgenannten Sinne entspricht der Begriff der Beteiligung als Bereitstellung von Eigenkapital. 
Die zweite angeführte Bedeutung weist über die finanzielle Beteiligung hinaus auf eine psychologische 
Komponente bzw. eine aktive Teilnahme, einen Gestaltungswillen auf Seiten der Gemeinschaft. Hier bietet 
sich ein Rückgriff auf die oben zu Beginn des Abschnitts diskutierte Unterscheidung von bottom-up- und 
top-down-Prozessen an: community ownership im Sinne einer Übernahme von Verantwortung durch eine 
Gemeinschaft bringt eine Nähe zu bottom-up-Ansätzen zum Ausdruck. 

E. Schlussfolgerungen für eine finanzwirtschaftliche Abgrenzung 

Damit können unterschiedliche Ansatzpunkte für eine Abgrenzung des (finanziellen) Beteiligungsbegriffs 
herangezogen werden, um eine für empirische und theoretische Arbeiten gehaltvolle Definition und entspre-
chende Unterscheidungen zu konstruieren. Betrachtet man die Funktion „Schaffung von Akzeptanz“ und will 
man den Zusammenhang von Bürgerbeteiligung und Akzeptanz von Erneuerbare-Energien-Anlagen untersu-
chen, so hilft der Rückgriff auf diese Ansatzpunkte bei der Beantwortung der Frage nach möglichen Wirkme-

                                                        
111  Servatius (2008), S. 16. 
112  Vgl. Aghion/Bolton (1992); Chava/Roberts (2008); Himmelsbach/Achsnick (2006). 
113  Vgl. Macmillan Publishers Limited (2012). 
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chanismen, die es dann empirisch zu testen gilt. Hier wird die Hypothese aufgestellt, dass finanzielle Teil-
nahme und Teilhabe sich über Mitentscheidungs- und Kontrollmöglichkeiten positiv auf die Akzeptanz auf 
Erneuerbare-Energien-Anlagen auswirkt. 
Damit kann man aus finanzwirtschaftlicher Sicht einen engen und einen weiten Beteiligungsbegriff unter-
scheiden: In engster Abgrenzung wäre nur dann von Bürgerbeteiligungen zu sprechen, wenn Bürgerinnen 
und Bürger stimmberechtigtes Eigenkapital in eine Gesellschaft einbringen. Dabei sind zunächst alle (pri-
vatwirtschaftlichen) Unternehmensformen denkbar.114 Am häufigsten anzutreffen sind wohl die GbR, mitun-
ter in Verbindung mit einem e. V., der über einen Dienstleistungsvertrag wesentliche Risiken abnimmt, die 
GmbH & Co. KG, z. T. mit haftungsbeschränkter Unternehmergesellschaft (UG) als Komplementärin – und 
damit minimalem Kapitaleinsatz –, die eG; seltener GmbH, AG oder wirtschaftlicher Verein. Denkbar sind 
ferner gemeinnützige Organisationen – neben dem e. V. etwa die gemeinnützige GmbH (gGmbH) –, zudem 
eigenkapitalähnliche Formen des Mezzaninkapitals wie atypische stille Gesellschaften. Selbst wenn im Re-
gelfall wohl ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet wird, so ist dies nicht zwingend: Beim solid-Konzept 
übernimmt jede Person einen technisch und rechtlich eigenständigen Anteil an einer Gesamtanlage (Bruch-
teilsgemeinschaft).115 
Im weiteren Sinne ist unter einem Bürgerbeteiligungsmodell eine Partizipation an der Finanzierung unab-
hängig von der konkreten Form oder Höhe zu verstehen. Damit könnten auch Fremdkapital und fremdkapi-
talähnliches Mezzaninkapital hinzugerechnet werden, etwa typische stille Gesellschaften, partiarische Dar-
lehen, Nachrangdarlehen, Anleihen (Inhaberschuldverschreibungen), ggf. auch Sparbriefe. Eine Beteiligung 
im Sinne einer (demokratischen) Mitsprache bei der unternehmerischen Entscheidungsfindung liegt dabei 
jedoch nicht vor, wenigstens dann nicht, wenn die genannten Instrumente nicht mit der Einbringung von 
Eigenkapital kombiniert werden. Der tatsächliche Grad an Mitbestimmungsmöglichkeiten hängt allerdings 
von der konkreten gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung des Beteiligungsmodells und der vertraglichen 
Ausgestaltung der gewählten Finanzierungsvariante ab. 
Weitere Definitionsmerkmale, die eine Differenzierung von Beteiligungsmodellen zulassen, sind 

(1) die Offenheit für eine Vielzahl von Beteiligten, mit der Mindestbeteiligungssumme, ggf. auch dem 
Verhältnis der Anzahl der Beteiligten zur relevanten Gemeinschaft, als Indikator; 

(2) die Höhe des Anteils, den die Bürgerinnen und Bürger halten; 
(3) der Charakter als Bewegung „von unten“ im Gegensatz zu von oben organisierten Initiativen. 

Partizipieren die Bürgerinnen und Bürger lediglich durch Pachteinnahmen finanziell am Erneuerbare-
Energien-Projekt, handelt es sich nicht um eine Bürgerbeteiligung im hier definierten Sinne. Einen Grenzbe-
reich stellen Sparbriefe, bei denen keine direkte Bindung der Zahlungen der Bürgerinnen und Bürger an ein 
Projekt gegeben ist, sowie Gemeinschaftsprojekte bzw. Bürgerstiftungen („community benefits“) dar. 

VII. Modellbegriff 

Neben dem Bürger- und dem Beteiligungsbegriff steckt zuletzt der Terminus „Modell“ im zu definierenden 
Begriff des Bürgerbeteiligungsmodells. Hierauf sei nur kurz eingegangen, weil der Begriffsbestandteil ge-
genüber den anderen beiden Teilen „Bürger“ und „Beteiligung“ von untergeordneter Bedeutung ist. Mit Blick 
auf einzelne Fälle soll im Folgenden allein von „Bürgerbeteiligung“ gesprochen werden. Die Ergänzung um 
den Modellbegriff erfolgt dort, wo untersuchte Fälle zu Gruppen („Typen“) zusammengefasst werden oder 
einzelne Charakteristika hervorgehoben und in ihrer Zusammenstellung zum Vorbild für andere erkoren wer-
den. Die Verwendung des Modellbegriffs erfolgt hier folglich vor dem Hintergrund dreier möglicher Funktio-

                                                        
114  Diese Aussage ist insofern einzuschränken, als dass mit aktuellen nationalen regulatorischen Initiativen eine Begrenzung bei 

der Rechtsformwahl angestrebt wird. Die jeweiligen Möglichkeiten richten sich nach geltendem nationalem Gesellschafts-
recht und eben ggf. Kapitalanlegerschutzrecht, was internationale vergleichende Analysen erschwert. 

115  Vgl. solid gGmbH (2005). 



  
33

nen, die nach Mittelstraß ein Modell einnehmen kann: der Aufbereitung von Daten, der Konstruktion von 
Theorien und der Vermittlung zwischen Theorie und Realität.116 
Der Modellbegriff wird in unterschiedlicher Weise verwendet. So kann damit ein vereinfachtes und anschau-
liches Abbild des betrachteten Ausschnitts aus der Erfahrungswelt gemeint sein.117 Die Modellbildung, mit 
einer Systematisierung bzw. Typologie als Vorstufe bzw. erster Abstraktion, ist für die theoretische und empi-
rische Analyse essentiell und insofern Teil des Forschungsprogramms, das im nachstehenden Kapitel be-
schrieben wird. 
Daneben kann der Modellbegriff auch auf das Ziel einer Wiederholung bzw. Replikation verweisen: Ein Ar-
chetyp dient als „Modell“ für weitere Anwendungen. Dies geschieht allerdings nur dann, wenn bei erstmali-
ger Umsetzung positive Erfahrungen gemacht werden und/oder durch Korrekturen bei einer Wiederholung 
Aussichten auf einen Erfolg bestehen. Ein Modell in diesem Sinne ist „best practice“ oder ein Vorbild. Gute 
Praxis zu identifizieren bzw. Erfolgsfaktoren zu isolieren, ist wiederum (praxisorientierter) Teil des For-
schungsprogramms. 

VIII. Zusammenfassung: Arbeitsdefinition 

Zusammenfassend kann man aus finanzwirtschaftlicher Sicht unter einer Bürgerbeteiligung im engeren 
Sinne im Bereich erneuerbarer Energien einen Ansatz verstehen, bei dem die folgenden Kriterien erfüllt sind: 

 Bereitstellung von Kapital für Erneuerbare-Energien-Projekte 
Bürgerinnen und Bürger stellen Kapital bereit, das in Erneuerbare-Energien-Projekte investiert wird. Of-
fen gelassen wird dabei, worin genau die Tätigkeit der gegründeten Gesellschaft bzw. der Gemeinschaft 
beteiligter Bürgerinnen und Bürger liegt. Im Regelfall wird es um die Errichtung und den Betrieb von An-
lagen/Kraftwerken (Produktion, generation) bzw. von Verteilnetzen (distribution) gehen. 

 Territorial definierte Gruppe 
Die Mitglieder gehören einer lokal bzw. regional begrenzten (politischen) Einheit an. Für das vorliegende 
Anwendungsfeld erscheint ein Rückgriff auf die unteren Planungsebenen (Kommune bzw. Landkreis) 
sinnvoll. 

 Adäquate Repräsentation 
Ziel ist es, möglichst viele Mitglieder dieser territorialen Einheit für eine finanzielle Teilhabe zu gewin-
nen. Wenigstens sollte möglichst vielen der Zugang offenstehen. Dies dürfte dann regelmäßig nicht der 
Fall sein, wenn die finanzielle Eintrittshürde relativ hoch angesetzt wird. 
Das Merkmal der adäquaten Repräsentation kann auch dann als erfüllt gelten, wenn in einzelnen Ge-
sellschaften nur relativ wenige Personen vertreten sind, die Replikation des Beteiligungsmodells jedoch 
von Anfang an angedacht ist. 

 Gewisse Gemeinwohlorientierung 
Die Beteiligten investieren ihr Kapital nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Optimierung 
nach Rendite und Risiko, sondern verfolgen zugleich – möglicherweise unter Inkaufnahme gewisser 
Renditeabschläge oder Risikoaufschläge – nicht-finanzielle, auf das Wohl der Allgemeinheit gerichtete 
Ziele. 

 Mitbestimmungs- und Kontrollrechte 
Die Bürgerinnen und Bürger können an der Entscheidungsfindung in wichtigen Fragen partizipieren und 
besitzen Kontrollrechte gegenüber den von ihnen für das Tagesgeschäft eingesetzten Akteuren. Dieses 
Kritierium ist grundsätzlich regelmäßig dann erfüllt, wenn Bürgerinnen und Bürger Eigenkapital in eine 

                                                        
116  Vgl. Mittelstraß (2005), S. 66. Als potenzielle Funktionen benennt er: (1) Konstruktion von Theorien, (2) Anwendung und Prü-

fung von Theorien, (3) Vermittlung zwischen Theorie und Realität, (4) Aufbereitung von Daten, (5) besseres Verständnis abs-
trakter Theorien und Formalismen, (6) didaktische Zwecke. 

117  Vgl. z. B. Schneider (2001), S. 18. 
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Gesellschaft eingeben bzw. eine Bruchteilsgemeinschaft bilden. Im Einzelnen ist zu prüfen, wie groß die 
Möglichkeit der Einflussnahme bei der gewählten Organisationsstruktur tatsächlich ist. 

 Mehrheitsbeteiligung 
Die Bürgerinnen und Bürger besitzen mehr als 50 % der Anteile bzw. der Stimmrechte an der Gesell-
schaft, in deren Eigentum die Erneuerbare-Energien-Anlage(n) steht/stehen. Je nach Rechtsform bzw. 
vertraglichen Regelungen ist eine weitere Differenzierung in einfache Mehrheitsbeteiligung, qualifizierte 
Mehrheitsbeteiligung, „Eingliederungsbeteiligung“ und Alleinbeteiligung denkbar.118 

Hinsichtlich der Stimmrechtsverteilung können Bürgerbeteiligungen unterteilt werden in: 

 demokratisch organisierte Gesellschaften und 
 kapital-orientierte Gesellschaften. 

Eine weitere Differenzierung mit Blick auf den Gründungsprozess ist die Unterteilung in 

 Initiativen von unten (bottom-up, „Bürgerinitiativen“) im Vergleich zu 
 Initiativen von oben (top-down, „Beteiligungsangebote“). 

Von Bürgerbeteiligung im weiteren Sinne kann in folgenden Fällen gesprochen werden: 

Finanzielle Teilhaberschaft: Bürgerinnen und Bürger geben nicht Eigenkapital ein, 
sondern stellen Kapital in anderer Form zur Verfügung 
(Mezzanine- oder Fremdkapital, z. B. Genussrechte, 
Nachrangdarlehen, Inhaberschuldverschreibungen). 
Sparbriefe stellen vor dem Hintergrund der  

 Im weitesten Sinne ist auch dann eine finanzielle 
Teilhaberschaft gegeben, wenn  

 Bei Pachtzahlungen ist im Regelfall die Bedingung der 
adäquaten Repräsentation nicht erfüllt. 

Relationales Verständnis (Interessengemeinschaft): Es handelt sich nicht um eine territorial definierte 
Gruppe (Nachbarschaft, Kommune oder Landkreis). 
Vielmehr interagieren die Mitglieder, die sich über eine 
gemeinsame Historie definieren, häufig miteinander. 
Zur Differenzierung könnte der englische Begriff 
„community ownership“ im Sinne einer „community of 

interest“ verwendet werden. 
„Klassisches“ Investitionsvehikel: Die Investition erfolgt ausschließlich unter Risiko-

Rendite-Gesichtspunkten bzw. es wird keine Ein-
schränkung hinsichtlich des Investitionsmotivs vorge-
nommen. 

Minoritätsbeteiligung: Die Bürgerinnen und Bürger haben keine Mehrheitsbe-
teiligung, sondern halten lediglich bis zu 50 % an der 
Projektgesellschaft. Je nach Höhe der Beteiligung und 
Rechtsform kann weiter differenziert werden in: Min-
derheitsbeteiligung, Viertelbeteiligung, Sperrminder-
heitsbeteiligung und paritätische Beteiligung.119 

Handelt es sich beim Zielpublikum um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines (größeren) privaten oder 
öffentlichen Betriebes, wäre wohl eher von einem Mitarbeiterbeteiligungsmodell zu sprechen. Analog könn-

                                                        
118  Zu den unterschiedlichen Beteiligungshöhen und damit verbundenen Beteiligungsbegriffen vgl. z. B. die empirische Untersu-

chung von Binder (1994). 
119  Vgl. hierzu z. B. Binder (1994). 
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ten Kundenbeteiligungsmodelle unterschieden werden, die ebenfalls einen eingeschränkten Adressatenkreis 
haben (vielfach Kundinnen und Kunden eines öffentlichen Unternehmens – eines Stadtwerkes oder einer 
Sparkasse). Bei lokal bzw. regional breitem Kundenkreis verschwimmt jedoch die Differenz zur Bürgerbeteili-
gung. Abb. 1 enthält eine Übersicht über die unterschiedlichen Termini. 

 Publikum 

Finanzierungsform 

Bürger/innen Kunden/ Kundin-

nen von Stadt-

werken oder 

lokalen Banken 

Mitarbeiter/

innen eines 

(großen) Un-

ternehmens 

Eigenkapital GbR Bürgerbeteili-
gungsmodell im 
engeren Sinne 

Kundenbeteili-
gungsmodell im 
engeren Sinne 

Mitarbeiterbe-
teiligungsmo-
dell im engeren 
Sinne 

GmbH & Co. KG 
eG 
AG 
GmbH, UG (haftungsbeschränkt), 
KG, Verein 

Mezzaninkapital atypisch stille Beteiligung Bürgerbeteili-
gungsmodell im 
weiteren Sinne 

Kundenbeteili-
gungsmodell im 
weiteren Sinne 

Mitarbeiterbe-
teiligungsmo-
dell im weite-
ren Sinne 

Genussrechtskapital 
 

Fremdkapital Anleihen 
 Sparbriefe    
Transfers     

Abb. 1: Bürgerbeteiligungsmodelle im engeren und weitere Sinne, Kundenbeteiligungs- und Mitarbei-

terbeteiligungsmodelle 

AG: Aktiengesellschaft; eG: eingetragene Genossenschaft; GbR: Gesellschaft bürgerlichen Rechts; GmbH: Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung; GmbH & Co. KG: Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft; KG: Kom-
manditgesellschaft; UG (haftungsbeschränkt): Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 

Weitere mit dem Terminus der finanziellen Bürgerbeteiligung verwandte Begriffe sind: 

Gemeinschaftsanlage: Einzelne Bürgerinnen und Bürger investieren gemein-
sam in Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Bedingung 
der adäquaten Repräsentation muss jedoch nicht er-
füllt sein. 

Lokales Investment: Bürgerinnen und Bürger einer Kommune bzw. eines 
Landkreises und/oder ein kommunales Unternehmen 
und/oder die Kommune bzw. der Landkreis selbst stel-
len Kapital für Erneuerbare-Energien-Projekte bereit. 

Publikumsfonds: Darunter sind Investitionsvehikel zu verstehen, die 
sich an einen breiteren Kreis an Investoren richten und 
damit kapitalanlegerschutzrechtlichen Bestimmungen 
unterliegen. Hinsichtlich der Repräsentation oder dem 
Investitionsmotiv werden keine Einschränkungen vor-
genommen. 

Von Bürgerbeteiligungsmodell ist dann zu sprechen, wenn es sich um eine Typbezeichnung handelt, also das 
„Modellhafte“, das Charakteristische vor dem Hintergrund theoretischer und empirischer Analysen hervor-
gehoben werden soll. 
In finanzwirtschaftlicher Perspektive sind nur solche Ansätze als Bürgerbeteiligungsmodelle zu qualifizieren, 
bei denen die Bürgerinnen und Bürger auch Kapital für die Umsetzung der Aktivitäten zur Verfügung stellen. 
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Daneben gibt es andere Formen der Partizipation, die bei erneuerbaren Energien eine Rolle spielen können, 
z. B.: 

 politische bzw. öffentlich-rechtliche Beteiligung im Rahmen von Genehmigungsverfahren oder bei der 
Aufstellung kommunaler bzw. regionaler Pläne zur Energieversorgung; 

 die finanzielle Teilhabe in Form von Ausgleichszahlungen an negativ betroffene Bürgerinnen und Bür-
ger (Ausgleich negativer externer Effekte); 

 der Bezug regional erzeugten Stroms (Partizipation als Kundinnen und Kunden). 

Im Ergebnis der vorstehenden Betrachtungen erhält man verschiedene Abstufungen von Bürgerbeteili-
gungsmodellen im finanzwirtschaftlichen Sinne, die sich von – in Teilen in ähnlicher Weise abgestuften – 
Bürgerbeteiligungsbegriffen anderer (Teil-)Disziplinen unterscheiden. 
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